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Die politische Diskussion über die
Hauptschule ist durch den Koalitionsver-
trag von Rot/Grün in Nordrhein-Westfalen
wieder eröffnet worden. Die Hauptschule
gehört abgeschafft. Die Einheitsschule soll
der Heilsbringer sein. Hauptschulen sollen
auf dem Altar der politischen Diskussion
geopfert werden. Dabei haben sich die
Hauptschulen im Gegenteil zu anderen
Schulformen noch am meisten verändert.
In ihrer Ausrichtung kümmern sich die
Hauptschulen zielintensiv um die Berufs-
vorbereitung. Nichtsdestotrotz sind und
bleiben anscheinend die Hauptschulen die
Zielscheibe für die sehr pauschal geübte Kri-
tik an der unzureichenden Leistungsfähig-
keit unseres Schulsystems. Die Begrifflich-
keit „Restschule“ macht die Runde. Die
Absolventen der Hauptschule werden als
mäßig qualifizierte Absolventen ohne nen-
nenswerte Ausbildungs- und Arbeitspers-
pektiven abgestempelt und gelten eigent-
lich als verloren gegeben. 

Nichtsdestotrotz gibt es eine andere be-
eindruckende Zahl, nämlich diejenige, dass
mehr als die Hälflte der bei uns neu einge-
tragenen Lehrlinge im vergangen Jahr mit
einem Hauptschulabschluss in die Ausbil-
dung gestartet sind. Dies führt doch zu drei
wesentlichen Fragen, welche es zu beant-
worten gibt:

Gibt es für unser Handwerk keine bes-
seren Bewerber mehr? Oder sind Haupt-
schüler oft doch die richtige Wahl? Stimmt
unser Bild von der Hauptschule überhaupt
noch?

Ein paar interessante Gedanken kom-
men einem bei dieser Thematik schon auf.
In vielen Fällen waren die Jahresbesten in
verschiedenen Innungen häufig Schüler mit
Hauptschulabschluss. In vielen Fällen sind
erfolgreiche Unternehmer in unseren Rei-
hen Betriebsinhaber mit Hauptschulab-
schluss, welche dies auch entsprechend er-
klären und auch ihren eigenen Kindern den
Hauptschulabschluss zugute kommen las-
sen, da sie die Erkenntnis haben, dass an
vielen Hauptschulen Berufsorientierung
und die Ausprägung sozialer Kompetenzen
im Vordergrund stehen. In allen Diskussio-

nen ist man sich einig, dass das Verstehen
der deutschen Sprache, dass mathematische
Kenntnisse wichtige Voraussetzungen sind;
es sind wichtige Orientierungshilfen. Aber
das ist längst nicht alles, denn mit Zuver-
lässigkeit, Einsatzbereitschaft und Pünkt-
lichkeit kann ein Bewerber viele Zusatz-
punkte sammeln; mit entscheidend ist der
persönliche Eindruck im Vorstellungs-
gespräch; und noch wichtiger als ein Ein-
stellungstest wird das Praktikum als anschei-
nend verlässlichste Entscheidungshilfe ver-
standen, weil dabei Auftreten und Verhal-
ten, Geschick und Verständnis am besten
beurteilt werden können. Umso verwunder-
licher ist es in diesem Zusammenhang, dass
durch den Koalitionsvertrag von Rot/Grün
den Betrieben gerade die Entscheidungs-
hilfen der sog. Kopfnoten wieder genom-
men werden. Eigentlich, wenn man so will,
eine unsoziale Entscheidung.

Man erkennt an den obigen Überlegun-
gen, wie vielschichtig Gründe sein können,
einem jungen Menschen eine Ausbildung
anzubieten. Und genau hier liegt die Chan-

ce für „solide“ und berufsorientierte Haupt-
schüler. Hier hat sich in der Vergangenheit,
insbesondere im Rheinisch-Bergischen
Kreis, aber auch im Oberbergischen Kreis
und Leverkusen vieles getan. So ist es Ziel,
flächendeckend durch den Einsatz eines
Projektes „Komm auf Tour – meine Stärken,
meine Zukunft“ interaktiv die Stärken mit
den Elementen der Berufsorientierung bei
den Jugendlichen zu entdecken und den
Jugendlichen Hilfen für die Lebensplanung
zu geben. Dieses Angebot richtet sich an
die 7. Klassen insbesondere der Haupt- und
Förderschulen und arbeitet gezielt die Stär-
ken der Jugendlichen heraus. Denn eines
der wesentlichen Punkte ist, dass Jugendli-
che zwar ihre Schwächen kennen, nicht aber
ihre Stärken. Weiter aufgebaut wird das ge-
samte System dann mit einer Berufsorientie-
rung in der 8. Klasse, dem Berufswahlpass
und den vielen bekannten Praktika in der
9. und 10. Klasse. Dabei sind die Haupt-
schulen mit den Terminwünschen und Ab-
sprachen der Betriebe sehr kooperativ und
tragen diesen meistens Rechnung. Ausbil-
dungsbetriebe, alte Meister, junge Meister,
Unternehmerfrauen sind im Unterricht
immer herzlich willkommen und werden
sogar sehnsüchtig erwartet, um den Jugend-
lichen als Praktiker ihre Anforderungen an
die Unterrichtsinhalte zu benennen und
dann auch tatsächlich umzusetzen. Nicht
umsonst werden auf diesem Gebiet inten-
sivste Gespräche mit der Kreishandwerker-
schaft und Hauptschullehrern geführt und
der Besuch der Ausbildungszentren in Ber-
gisch Gladbach und Burscheid ermöglicht.
Im Arbeitskreis Schule und Wirtschaft sam-
meln die Lehrer praktische Erfahrungen,
d.h. eigene Praktikumserfahrungen. Hier
werden Betriebe besucht. Ein intensiver
Kontakt mit den Klassenlehrern wird häu-
fig zu Empfehlungen einzelner Schüler, wel-
che dann auch kurzfristig noch einen Aus-
bildungsplatz bekommen. Die Kooperation
im Bereich der Hauptschulen mit dem
Handwerk wird also ganz groß geschrieben.

Nehmen wir also auch weiterhin insbe-
sondere die Hauptschüler – nicht nur not-
gedrungen wegen des heraufziehenden
Lehrlingsmangels, sondern unvoreinge-
nommen in aktive Partnerschaft.Bert Emundts

Kreishandwerksmeister

Hauptschule = Restschule
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Frage an Dieter Eiberg: Fällt Ihnen ein
Gebäude im Bergischen Land ein, an dem
sich die Kunst und Vielfalt des Metallhand-
werks besonders gut erklären lässt? Der
Obermeister der Innung für Metalltechnik
Bergisches Land braucht keine Sekunde
zum Überlegen: „Na klar“, erwidert er wie

aus der Pistole geschossen, „schauen Sie sich
nur das Haus der Kreishandwerkerschaft
an. Da gibt es beispielsweise eine Stahlkons-
truktion im Dachbereich, die Innentreppe
mit einer Unterkonstruktion aus Stahl oder
eine große Rettungstreppe außen.“ Alles
wichtige Gebäudebestandteile, die Metall-
bauer gefertigt haben.

„Metallhandwerk macht das Leben
schön“, heißt es auf der Internetseite des
Bundesverbandes Metall – Vereinigung
Deutscher Metallhandwerke (www.metall
handwerk.de). Rund 43.000 kleine und
mittlere Unternehmen gehören zum Metall-
handwerk in Deutschland. Sie bilden
36.000 Lehrlinge aus, beschäftigen 420.000
Mitarbeiter und erwirtschaften fast 40
Milliarden Umsatz im Jahr. 

Die Betriebe der Branche fertigen
Fenster, Türen und Tore, Treppen und Ge-

länder, Wintergärten, Vordächer, Öfen und
Kamine. Manche Unternehmen haben sich
auf den Bau von Wintergärten spezialisiert,
andere auf die Produktion von Fenstern aus
Aluminium. Und die Angebotspalette
metallverarbeitender Unternehmen reicht
noch weiter: Maschinenbau, Werkzeugbau,

Metall- und Stahlkonstruktionen im Hoch-
und Tiefbau, Klimaschutz und Mobilität,
öffentliche Infrastruktur und modernes
Wohnen. „Metallbetriebe – vom Bronze-
gießer über den Metalldesigner bis zum
Hightech-Unternehmen – finden wir über-
all, wo produziert, gebaut und gewohnt
wird“, sagt der Bundesverband.

Auch in der Region ist das Metallhand-
werk denkbar vielfältig. Zu den 106 In-
nungsfachbetrieben zählen auch Unterneh-
men, die ausschließlich Hallen und Stahl-
Unterkonstruktionen für die Industrie
bauen. Gitterroste für Maschinen beispiels-
weise, auf denen die Arbeiter laufen kön-
nen. Oder Bühnen für Fabriken. Ein In-
nungsmitglied produziert Formen für die
Automobilindustrie, in denen die Kühler-
schläuche für Autos gepresst werden. Ma-
schinenbauer sind ebenso unter dem Dach
der Innung wie Zweiradmechaniker.

Die wichtigsten Berufe im Metallhand-
werk sind zum einen der Metallbauer mit
den Fachrichtungen Konstruktionstechnik,
Metallgestaltung und Nutzfahrzeugbau
sowie zum anderen der Feinwerkmechani-
ker mit den Schwerpunkten Maschinenbau,
Werkzeugbau und Feinmechanik. „Metall-

handwerker arbeiten in der Solar- oder der
Steuerungstechnik, sind Schweißer, Meister,
Bauleiter, Konstrukteur, Service-Fachmann,
Werkstattleiter, Techniker, Fachwirt und
vieles andere mehr“, erklärt der Bundesver-
band Metall.

Obermeister Dieter Eiberg liebt sein
Handwerk. „Wir können abends auf das
Werk blicken, das wir geschaffen haben. Es
ist ein schönes Gefühl, wenn man beispiels-
weise ein Gitter oder ein Geländer anfer-
tigt und am Feierabend das fertige Produkt
sieht. Ich glaube, dann geht man zufriede-
ner nach Hause als andere, die vielleicht
den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen.“

Der Werkstoff Metall hat viele Vorzüge,
erläutert Eiberg. Er ist fest, man kann ihn
formen, biegen, schmieden und schweißen.

Innung für Metalltechnik Bergisches Land

Die Spezialisten für alles,
was lange halten muss

w e i t e r  n ä c h s t e  S e i t e » » »
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Eiberg: „Wir beschäftigen uns mit einem
sehr schönen Werkstoff. Alles, was lange
halten muss, ist aus Stahl.“ Deshalb schaf-
fen Metallhandwerker bleibende Werte,
zumal zahlreiche Produkte heute auch aus
nicht rostenden Stählen hergestellt werden.

Für Bauherren, Architekten und Planer
wird der Baustoff Metall besonders interes-
sant, wenn die Kosten über die gesamte
Lebensdauer des Gebäudes betrachtet wer-
den. Als Tragwerk ermöglicht es Stahl, die
Gebäudenutzung veränderten Bedürfnissen
oder Situationen anzupassen. Ganze Park-
häuser wurden bereits demontiert und
andernorts wieder aufgebaut. „Klare Struk-
turen, Kosteneffizienz, Transparenz und
Übersichtlichkeit sind Vorteile von Metall-
tragwerksbauten im Hoch- und im Woh-
nungsbau“, schreibt der Bundesverband
Metall. Zudem ließen sich Metallkonstruk-
tionen gut mit Glas, Holz und anderen Bau-
stoffen verbinden. Auch die Solararchitek-

tur und das Passivhaus greifen auf Stahl-
träger in der Konstruktion zurück. 

Zwar sei Stahl in der Herstellung energie-
intensiv, doch die hohe Recyclingquote und
die Langlebigkeit von Gebäuden, die mit
Stahl errichtet werden, sprächen für diesen
Baustoff. Dass Stahlträger aus dem Palast
der Republik heute in Dubai für den Neu-
bau der Hochhäuser von morgen verwen-
det würden, sei dafür ein aktuelles Beispiel.
Moderne Fensterfronten, intelligente Fassa-
den, Solararchitektur, Photovoltaik und
Passivhäuser seien ohne Metallbau nicht
möglich.

Trotz all dieser Vorzüge haben viele Be-
triebe in der Region in den vergangenen
Jahren Federn lassen müssen. Die Konjunk-
tur hat nachgelassen, der große Neubau-
Boom ist vorbei. Vom Neubau aber haben
zahleiche Metallbauunternehmen im Ber-
gischen Land gelebt. Als die Geschäfte
schlechter liefen, mussten sie sich von Mit-
arbeitern trennen. Einige von diesen ehema-
ligen Arbeitnehmern gründeten daraufhin
Ich-AGs. „Da sind schon ein paar in der

Region unterwegs“, berichtet Dieter Eiberg.
Eine ungenehme Konkurrenz, denn: „Sie
haben oft Probleme mit der Zeitplanung,
damit auch mit der Kalkulation, und bie-
ten ihre Leistungen daher viel zu billig an.“ 

In seinem eigenen Betrieb hat der Ober-
meister schon öfter erlebt, dass trotz solide
kalkulierter Angebote andere Wettbewer-
ber ungleich preiswerter waren. Entweder
würde es am Ende teurer, weil der Ein-
Mann-Betrieb nachkalkulieren müsse. Oder
er liefere mangelhafte Arbeit ab, weil die
berechnete Zeit bei weitem nicht ausreiche.
„In beiden Fällen ist der Kunde verärgert“,

sagt Eiberg, „und dieser Ärger bezieht sich
nicht unbedingt nur auf den jeweiligen Be-
trieb, sondern auf das Handwerk allge-
mein.“ Gute Arbeit koste nun einmal auch
gutes Geld. „In jedem Fall mehr als Murks“,
meint Eiberg, „aber von Murks hat der
Kunde gar nichts.“

Zahlreiche Metallbaubetriebe, die sich
mit Produkten rund ums Haus beschäfti-
gen, konzentrieren sich inzwischen mehr
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106 Mitglieder
in der Innung

106 Mitglieder gehören der Innung für
Metalltechnik Bergisches Land an. Sie
beschäftigen rund 1.400 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und erwirtschaften einen
Jahresumsatz von über 70 Millionen Euro.
152 junge Menschen absolvieren derzeit im
Metallhandwerk im Bergischen Land ihre
Berufsausbildung.
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und mehr auf das Sanierungs-
geschäft: Geländer, die vor 40
oder 50 Jahren gebaut wurden,
waren nicht feuerverzinkt. Sie
sind heute verrostet, halten nicht
mehr dicht und werden daher
im Zuge einer Sanierungsmaß-
nahme meist erneuert. Bei ener-
getischen Sanierungen ist der
Metallbauer ebenfalls gefragt,
etwa wenn es darum geht, Käl-
tebrücken wegzunehmen, weil
ein Geländer bis ans Dach he-
ranreicht. Immer beliebter wer-
den auch Produkte aus Edel-
stahl, mit denen Akzente am
Haus gesetzt werden.

Aber, so der Obermeister:
„Die Sanierungsarbeiten kön-
nen nicht das ersetzen, was im
Neubaugeschäft weggebrochen
ist.“ Wenn ein Haus saniert
wird, stecke da nie so viel Arbeit
drin wie im Neubau, wo vom
Stahlträger über Alufenster und
Unterkonstruktionen für Trep-
pen bis hin zu Balkongeländern,
Feuerschutztüren oder Garagen-

toren viele Aufgaben auf das
Metallhandwerk warteten.

Marktchancen gibt es den-
noch. Zum Beispiel beim The-
ma „Barrierefreies Wohnen“. In
der älter werdenden Gesellschaft
kann das Metallhandwerk dazu
beitragen, dass Senioren ihre
Wohnbedürfnisse verwirklichen
können. Beispielsweise geben
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weiter nächste Seite » » »

Griffe älteren Menschen Halt,
Sicherheit und Mobilität. Gleich-
zeitig können sie als dekorative
Elemente eingesetzt werden.
Das gilt auch für Geländer, die
sich für mehr Bequemlichkeit und
Komfort sogar elektrisch ausrüs-
ten lassen, etwa mit einem Licht-
schalter oder einem Türöffner.

Aktuell verläuft die konjunk-
turelle Entwicklung im Metall-
handwerk positiv. Sieben von
zehn Betrieben bezeichnen ihre
wirtschaftliche Situation zumin-
dest als befriedigend. Das ergab
die Halbjahresumfrage des Fach-
verbandes Metall NW zu Be-
ginn des Sommers. Der durch-
schnittliche Auftragsbestand
stieg um knapp zwei Wochen
auf jetzt gut neun Wochen an.

Hingegen ist der Optimis-
mus leicht zurückgegangen. Nur
noch knapp 40 % der Metaller
erwarten eine Verbesserung der
wirtschaftlichen Lage in den
nächsten Monaten. Das ist gegen-

über dem Vorquartal ein Rück-
gang von über 10 %. Nach wie
vor ist der Auftragsmangel mit
über 42 % der Nennungen die
Zukunftssorge Nummer 1 im
Metallhandwerk. Hinzu kommt
die Sorge um die Gewährung fri-
scher Kredite, die eine wirtschaft-
liche Entwicklung erst ermögli-
chen.
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Unterschiede gibt es in den beiden gro-
ßen Bereichen des Metallhandwerks, des
Metallbaus und der Feinwerkmechanik. Die
wirtschaftliche Entwicklung im eher bau-
nahen Metallbau ist im Vergleich zum ers-
ten Quartal überproportional gestiegen –
kein Wunder nach dem langen und kalten
Winter. Die feinwerkmechanischen Unter-
nehmen profitieren von der sich abzeich-

nenden wirtschaftlichen Dynamik der In-
dustrie und hier insbesondere vom Maschi-
nen- und Anlagenbau sowie der anziehen-
den Konjunktur der Automobilhersteller.
Trotzdem liegt der durchschnittliche Auf-
tragsbestand mit gut 8 Wochen – Branchen
unüblicherweise – unterhalb des Bestandes
der Metallbauer. „Das Metallhandwerk
atmet durch – das ist im Moment die posi-

tive Botschaft des NRW-Verbandes ange-
sichts des zumindest für einen Großteil der
Mitglieder überaus schwierigen Jahres 2009.

Was braucht man, um ein guter Metall-
bauer oder Feinwerkmechaniker zu wer-
den? „Ein guter Lehrling muss bei uns einen
ordentlichen Hauptschulabschluss und
Freude an unserem Handwerk haben – alles
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andere kriegen wir dann schon
hin“, erläutert Dieter Eiberg.
Leider brächten viele Jugend-
liche diese Voraussetzungen
nicht mit. Oft könnten sie nicht
einmal einfache Dinge berech-

nen. Zudem sei das Metallhand-
werk nicht die beliebteste Aus-
bildung für junge Menschen.
Vielleicht liegt das an den weni-
gen Nachteilen des Werkstoffs,
vermutet der Obermeister:
„Wenn man Eisen anfasst, be-
kommt man schmutzige Finger.
Es ist schwer und im Winter
auch recht kalt.“ Grund genug,
die Vorzüge des Handwerks
umso stärker herauszustellen.

Auf einem guten Weg sieht
Eiberg die Innung für Metall-
technik. „Nach der Fusion sind
wir recht stark geworden“, stellt
er fest. In den Innungsversamm-
lungen stehen immer aktuelle
Themen mit guten Referenten
auf dem Programm. Und ein-

mal im Jahr treffen sich die In-
nungsmitglieder zu einem Aus-
flug oder einem Essen. Ganz zu-
frieden ist der Obermeister den-
noch nicht. Er wünscht sich
noch mehr Beteiligung, fügt al-

lerdings hinzu: „Aber damit ha-
ben wohl alle Vereine zu kämp-
fen, dass sie gerne mehr aktive
Mitglieder hätten, die zu den
Versammlungen kommen und
sich einbringen.“

Um die Zukunft des Metall-
handwerks ist Dieter Eiberg
nicht bange. Der Beruf werde
immer Bestand haben, meint er
und nennt gute Gründe dafür:
„Stellen Sie sich vor, bei Ihnen
geht das Schloss der Haustüre
kaputt. Oder Sie haben ein Bal-
kongeländer, das abzubrechen
droht. Oder Sie wollen eine Trep-
pe vom Balkon in den Garten
bauen. In all diesen Fällen – und
noch in vielen mehr – brauchen
Sie einen Metallbauer.“

Zur Person

Obermeister
Dieter Eiberg

Seit rund 15 Jahren engagiert
sich Dieter Eiberg als Obermeis-
ter der Innung für Metalltech-
nik. Der 58-Jährige leitet den
von seinem Vater 1963 gegrün-

deten Betrieb in Bergisch Gladbach. Er beschäftigt heute fünf
Mitarbeiter; mit Sohn Ingo ist bereits die dritte Generation im
Unternehmen. Der verheiratete Vater von drei Kindern ist leiden-
schaftlicher Ballonfahrer und Motorflieger im Luftsportverein
Wipperfürth sowie eingefleischter Camper.

 Forum Bergisches Land 4-10  10.08.2010  11:46 Uhr  Seite 9



Editorial
FORUM 4/2010

Handwerksforum Recht + Ausbildung Namen + Nachrichten Termine10 Recht + Ausbildung Namen + Nachrichten Termine

Zum 1. Juni 2010 wird die Förderung
der Rußpartikelfilternachrüstung für Die-
sel-PKW (rückwirkend zum 1. Januar 2010)
wieder aufgenommen. Zudem tritt die erst-
malige Förderung der Nachrüstung von
Nutzfahrzeugen (Diesel) bis maximal 3,5
Tonnen Gesamtmasse in Kraft (ohne Rück-
wirkung).

Die Förderung der Nachrüstung von
Partikelfiltern für Diesel-Pkw wird ab
1. Juni 2010 mit einem Festbetrag in Höhe
von 330 Euro in Fortsetzung der bereits
2009 eingeführten Regelungen wieder auf-
genommen. Die Förderung für PKW tritt
rückwirkend für Nachrüstungen bis zum
1. Januar 2010 in Kraft. Förderfähige
Diesel-Pkw müssen vor dem 1. Januar 2007
erstmals zugelassen worden sein.

Erstmalig wird ab 1. Juni 2010 auch die
Nachrüstung von leichten Nutzfahrzeugen
bis maximal 3,5 Tonnen Gesamtmasse mit
einem Festbetrag von 330 Euro gefördert.
Für Nutzfahrzeuge erfolgt keine Rückwir-
kung. Förderfähige leichte Nutzfahrzeuge
müssen vor dem 17. Dezember 2009 erst-
mals zugelassen worden sein.

Die Förderung für Nutzfahrzeuge erfolgt
nur für Nachrüstungen zwischen dem
13. Mai 2010 bis 31. Dezember 2010, so-
weit der Antrag auf Förderung zwischen dem
1. Juni 2010 und dem 15. Februar 2011
gestellt wird.

Antragstellung und Verfahren
Das Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle wurde – wie bei der PKW
Nachrüstförderung im Jahr 2009 – mit der
Abwicklung des Verfahrens beauftragt. Die
„Richtlinie zur Förderung des nachträgli-
chen Einbaus von Partikelminderungssys-
temen bei Personenkraftwagen und leich-
ten Nutzfahrzeugen mit Selbstzündungs-
motor (Diesel)“ trat am 13. Mai in Kraft
und ist sowohl im Bundesanzeiger Nr. 72
vom 12. Mai 2010 als auch auf der Home-
page des BAFA veröffentlicht.

» http://www.bafa.de/bafa/de/wirtschafts
foerderung/pmsf/richtlinie/foerderricht
linie_pmsf.pdf

Anträge können erst ab dem 1. Juni 2010
eingereicht werden. Vorher eingereichte An-
träge werden nicht bearbeitet. Die Antrags-
stellung ist erst nach erfolgtem Einbau eines
Filters und der dementsprechenden Einbau-
bestätigung im Fahrzeugschein möglich.

Ab dem 1. Juni 2010 steht auf der Inter-
netseite des BAFA unter www.pmsf.bafa.de
eine Online-Maske zur Antragstellung zur
Verfügung. In diese Antragsmaske können die
erforderlichen Angaben eingetragen und die
Daten direkt an das BAFA übermittelt werden.

Anschließend sind das ausgedruckte und
zweifach unterschriebene Antragsformular
zusammen mit einer Kopie der Zulassungs-
bescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) beim
BAFA einzureichen. Die Prüfung der ein-
gereichten Unterlagen erfolgt in der Reihen-
folge des Eingangs der vollständigen An-
tragsunterlagen. Unternehmen müssen zu-
sätzlich eine Erklärung darüber ausfüllen,
dass die Vorschriften über die maximale
Förderhöhe eingehalten werden. Die „De-
Minimis-Erklärung“ wird beim Ausfüllen
des Onlineantrages ab 1. Juni automatisch
bereitgestellt.

Weitergehende Informationen zum The-
ma sind im Internet unter www.bafa.de
sowie www.bmu.de/partikelfilter zu finden.
Fragen beantworten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des BAFA Montag bis Donners-
tag von 8.30 bis 16.00 Uhr und Freitag von
8.30 bis 14.30 Uhr unter Telefon 030/
3 46 46 54 80.

Hinweise zu technischen Möglichkeiten
zur Nachrüstung und bestehenden Nach-
rüstsystemen für einzelne Fahrzeugtypen
erhalten Sie vom örtlichen Kraftfahrzeug-
gewerbe und auf der Seite: „Partikelfilter
nachrüsten“.

Auf Basis der aktuellen Richtlinie sind
jedoch Dauer und Umfang der Mittel des
Förderprogramms bis Ende 2010 begrenzt.
Zwar wurden im vergangenen Jahr nicht
alle Mittel für die Pkw- Filternachrüstung
ausgeschöpft. In diesem Jahr ist durch die
Einbeziehung von leichten Nutzfahrzeugen
und die zunehmende Verbreitung von Um-
weltzonen jedoch mit einer ggf. vorfristi-
gen Ausschöpfung des Fördervolumens zu
rechnen. Betroffene sollten deshalb Nach-
rüstung und Antragsstellung möglichst zeit-
nah in den folgenden Monaten umsetzen.
Ausgezahlt wird in der Reihenfolge der beim
BAFA eingegangenen vollständigen An-
tragsunterlagen.

PKW und leichte Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen

Förderung des Einbaus von
Rußpartikelfiltern
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So werden Sie im Internet gefunden!

Fließtextanzeige
(sechsmalige aufeinanderfolgende Schaltung Voraussetzung)

Firma:

Name:

Straße: PLZ/Ort:

Telefon: Unterschrift:

Bankverbindung Kto: BLZ:

Bank:
Rubrik: *Preise pro Erscheinungstermin und zzgl. Mehrwertsteuer

Mit Hilfe unserer neuen Rubrik Online-Br@nchenführer, die ab der nächsten Ausgabe des FORUMs fester Bestandteil
des Magazins wird, wird Ihr Internetauftritt gefunden! Lassen Sie Ihre www-Adresse mit einer kurzen Werbebotschaft
hier eintragen.
Die Kosten betragen pro Ausgabe lediglich 9,50 €* für 2 Zeilen, für jede weitere Zeile zahlen Sie 4,50 €*, jeweils zzgl. MwSt.

Damit es schnell geht, faxen Sie einfach diese Couponanzeige ausgefüllt an unsere Faxnummer:
Image Text Verlags Gesellschaft mbH, 02183 417797 oder rufen Sie uns einfach an Telefon 02183 334.

s Ja, wir möchten ab sofort folgenden Text veröffentlichen (max. 30 Zeichen je Zeile):
(Telefon-, Faxnummer sowie E-Mail-Adressen werden nicht aufgenommen)

Erscheinung in Forum Bergisches Land im Sonderteil „Online-Br@nchenführer“ Schaltung soll erfolgen:
9.50 € (2 Zeilen), jede weitere Zeile 4,50 € s 6 x s 12 x (5 % Rabatt) s 18 x (10 % Rabatt)

Elektro-Handwerk
» Schütze & Braß Elektrotechnik

www.elektro-schuetze.de

Bau- und Ausbau-Handwerk
» A. Otto & Sohn GmbH & Co. KG

www.ottobau.de

» Dachdeckerei Hans Spiegel
www.dachdeckerei-spiegel.de

Dach- und Solarbau
» Zager GmbH

www.solar2010.deOn
lin

e-
M

@
rk

tp
la

tz

Vorsicht bei privater Nutzung
eines betrieblichen PKWs

Nachhaltige vertragswid-
rige private Nutzung eines
betrieblichen PKWs durch
den Gesellschafter-Ge-
schäftsführer kann Arbeits-
lohn oder vGA sein

Stellt eine Kapitalgesellschaft
ihrem anstellungsvertraglich ge-
bundenen Gesellschafter-Ge-
schäftsführer einen betriebli-
chen PKW ausschließlich für
geschäftliche Zwecke zur Ver-
fügung und nutzt der Gesell-
schafter-Geschäftsführer den
PKW vertragswidrig und nach-
haltig auch privat, kann dieses
als Arbeitslohn oder als verdeck-
te Gewinnausschüttung (vGA)
zu beurteilen sein. Die gemäß
Anstellungsvertrag zulässige pri-
vate Nutzung ist Sachlohn und

damit ein lohnsteuerlich erheb-
licher Vorteil. Die vertragswid-
rige private Nutzung hingegen
stellt grundsätzlich eine vGA
dar. Letztendlich müssen jedoch
die genauen Umstände des Ein-
zelfalls einer wertenden Be-
trachtung unterzogen werden.

Erfolgt die vertragswidrige
private Nutzung nämlich nach-
haltig und wird nicht von der Ka-
pitalgesellschaft unterbunden,
liegt der Schluss nahe, dass die
Nutzungsbeschränkung oder
das Nutzungsverbot nicht ernst-
lich, sondern lediglich formal
vereinbart worden ist. Ist die pri-
vate Nutzung des betrieblichen
PKWs gar nicht vertragswidrig,
weil eine vom schriftlich Verein-
barten abweichende, mündlich

oder konkludent getroffene
Nutzungs- oder Überlassungs-
vereinbarung vorliegt, wurzelt
die Privatnutzung im Arbeits-
verhältnis und führt zu Arbeits-
lohn (BFH, Urt. v. 11.2.2010,
VI R 43/09, DStR 2010, S. 643).
Hinweis: Beide Folgen sind für
den Betrieb nachteilig. Falls die

Nutzung als Arbeitslohn zu ver-
steuern gewesen wäre, kommen
nun zu der Lohnsteuer auch
noch die Sozialabgaben hinzu.
Des Weiteren können solche
Unregelmäßigkeiten in Zukunft
eine noch genauere Prüfung
durch die Rentenversicherung,
bzw. das Finanzamt bedeuten.
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In dieser Rubrik möchten wir Sie auf
finanzielle Fördermöglichkeiten für Ihren
Betrieb, aber auch für Ihre Kunden hinwei-
sen. Durch staatliche Stellen und öffentli-
che Kreditinstitute bestehen mehrere Mög-
lichkeiten, Fördermittel zu erhalten. Infor-
mationen über die wichtigsten Förderpro-
gramme können Sie im Internet auf unse-
rer Internetseite: www.handwerk-direkt.de
erhalten. Dort sind im internen Bereich
unter der Rubrik Kreishandwerkerschaft /
Fördermittel mehrere Förderprogramme
erläutert und es gibt auch Verweise zu ande-
ren Internetseiten, die die Suche nach
Fördermitteln erleichtern. 

Heute möchten wir Ihnen das Pro-
gramm „Kleinkredite für Kleinbetriebe
(Mikrokredite)“ vorstellen:

Das Programm in einer kurzen Über-
sicht:Kleine Betriebe haben häufig Proble-
me, einen Kredit bei der Bank zu bekom-

men. Einen möglichen Ausweg für solche
Firmen hat die Bundesregierung nun mit
einem „Mikrokreditfonds Deutschland“ ge-
schaffen. Der Mikrokreditfonds hat ein be-
sonderes Interesse an der Finanzierung von
kleinen und jungen Unternehmen, die über
Hausbanken keine Kredite erhalten. Betrie-
be mit hoher Ausbildungsbereitschaft sol-
len bei der Kreditvergabe besonders berück-
sichtigt werden.

So funktioniert es: Ansprechpartner der
Betriebe für den Kreditantrag sind soge-
nannte Mikrofinanzierer. Sie prüfen Kredit-
anträge, fühlen dem Unternehmer auf den
Zahn, checken Investitionsvorhaben und
BWA. 
» Kreditvergabe: Ist der Mikrofinanzierer

überzeugt, kommt die GLS Bank ins
Spiel. Sie vergibt die Kredite. 

» Absicherung: Der Mikrokreditfonds
sichert diese Darlehen ab. Bankübliche
Sicherheiten sind daher nicht erforder-

lich, ganz ohne gibt es die Mikrodarlehen
aber nicht. So müssen Kreditnehmer
Bürgen benennen, sie können aber auch
Sicherheiten einbringen, welche die
Hausbank nicht akzeptieren würde. 

» Kredithöhe: Erstkredite gibt es bis maxi-
mal 10.000 Euro. Durch erfolgreiche
Rückzahlung kann der Kreditrahmen
für Folgekredite schrittweise auf bis zu
20.000 Euro erhöht werden. 

» Konditionen: Der Zinssatz beträgt der-
zeit 7,5 Prozent pro Jahr, die Laufzeit
maximal drei Jahre.

Weitere Informationen erhalten Sie auf
folgenden Internetseiten:
» http://mikrokreditfonds.gls.de/startseite/

kredit-erhalten/mikrofinanzinstitute.html
» http://mikrofinanz.net/

Gerne hilft Ihnen auch die Rechtsabtei-
lung Ihrer Kreishandwerkerschaft bei Fra-
gen und Problemen hierbei.

Zuschüsse, Kredite & Co.

Aktuelle Fördermittelinformationen
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Im Arbeitsrecht gibt es eine gefestigte
Rechtsprechung, nach welcher die Arbeit-
nehmer für die von ihnen angerichteten
Schäden nur beschränkt haften. Dies gilt
auch für Sachschäden am Dienstwagen, die
der Arbeitnehmer anlässlich einer betrieb-
lich veranlassten Tätigkeit verursacht.

Die Rechtsprechung wendet hier die sog.
Grundsätze des innerbetrieblichen Schadens-
ausgleichs an, von denen durch vertragli-
che Gestaltung nicht wirksam zulasten des
Arbeitnehmers abgewichen werden kann.
Danach gilt: Wird das Fahrzeug ohne Ver-
schulden des Mitarbeiters beschädigt, haf-
tet dieser nicht. Das Gleiche gilt für leich-
teste Fahrlässigkeit.

Bei mittlerer Fahrlässigkeit ist der Scha-
den im Regelfall je nach den Umständen

des Einzelfalls zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer zu verteilen (Haftungsquote).
Die Haftung des Arbeitnehmers beschränkt
sich auf die übliche Selbstbeteiligung. Hat
der Arbeitgeber das Fahrzeug nicht entspre-
chend versichert, wird er so behandelt, als
habe er eine übliche und zumutbare Ver-
sicherung (Vollkaskoversicherung mit übli-
chem Selbstbehalt) abgeschlossen.

Schäden, die der Arbeitnehmer vorsätz-
lich oder grob fahrlässig verursacht hat,
muss er in aller Regel allein tragen.

Ausnahmen von diesen Grundsätzen
sind etwa dann anzunehmen, wenn sich der
Arbeitgeber ein eigenes Mitverschulden
entgegenhalten lassen muss oder auch durch
eigenes Verhalten das Betriebsrisiko erhöht
hat.

Entscheidend sind die Umstände des
Einzelfalls. Telefoniert der Arbeitnehmer
während der Fahrt mit seinem Mobiltelefon
und missachtet dabei eine rote Ampel, han-
delt er in der Regel grob fahrlässig. Für Un-
fälle während des Privatgebrauchs haftet der
Arbeitnehmer grundsätzlich voll.

Beispiel für Haftungsregelung
im Dienstwagenvertrag:
§ xy Haftung bei Beschädigungen
Der Mitarbeiter haftet für Beschädigungen,
die er bei der Durchführung von dienstlich
veranlassten Fahrten in vorsätzlicher oder grob
fahrlässiger Weise verursacht, in vollem Um-
fang. Bei mittlerer und gegebenenfalls auch
einfacher Fahrlässigkeit beteiligt sich der Mit-
arbeiter in dem Umfang am Schaden, der
unter Berücksichtigung aller Umstände im
Einzelfall angemessenen ist (Haftungsquote).

Dienstwagen: Die Haftung der
Arbeitnehmer ist beschränkt

Selbst für die Zeit nach einem Rück-
tritt vom Kaufvertrag kann der Käufer
einer mangelhaften Sache vom Ver-
käufer Ersatz des Nutzungsausfall-
schadens verlangen.

Die höchstrichterliche Rechtsprechung
lässt eine Tendenz zur Ausweitung von auf
Nutzungsausfallschäden gerichteten Scha-
densersatzansprüchen erkennen. Den An-
fang hat der Bundesgerichtshof (BGH) im
Jahr 2009 mit der Feststellung macht, dass
ein Anspruch auf Ersatz des Nutzungsaus-
fallschadens bereits mit der Nichtnutzbar-
keit des Kaufgegenstandes entsteht und
nicht von der vorherigen Setzung einer Frist
zur Mangelbeseitigung abhängig ist (BGH
V ZR 93/08).

Nun hatte der BGH am 14.4.2010 darü-
ber zu entscheiden, ob der Käufer eines man-
gelhaften PKW auch nach Rücktritt vom
Kaufvertrag Ersatz des Nutzungsausfallscha-

dens verlangen kann. Der BGH hat diese
Frage uneingeschränkt bejaht (BGH, VIII
ZR 145/09) und damit letztlich entschie-
den, dass der Verkäufer für alle von ihm zu
vertretenden Mängel der Kaufsache haftet
und diese Haftung auch nicht von einem
eventuell erklärten Rücktritt geschmälert
wird. Begrenzt wird der Anspruch auf Ersatz
des Nutzungsausfallschaden nur durch die
Pflicht des Käufers zur Schadensminimie-
rung (etwa durch die zeitnahe Beschaffung

von Ersatz oder die Unterlassung von wei-
teren Kosten auslösenden Handlungen).

Hinweis: Die Ausweitung des Schaden-
ersatzanspruchs ist nicht interessensgerecht.
Denn letztendlich hat es der Kunde in der
Hand, wann er von einem Kaufvertrag zu-
rücktritt. Dies bedeutet, dass er auch bei
einem fahrbereiten Pkw grundsätzlich den
Rücktritt erklären könnte z. B. aufgrund
von Farbmängeln. So könnte der Kunde
über einen relativ großen Zeitraum hinweg
einen Nutzungsausfallschaden verlangen,
obwohl eine Nutzung des Pkws grundsätz-
lich möglich wäre. Welcher Zeitraum dann
für eine Ersatzbeschaffung als angemessen
angesehen werden kann, muss wohl erst
wieder durch neue Gerichtsurteile geklärt
werden. Bis dahin besteht aber eine große
Unsicherheit darüber, welcher Schadenser-
satzumfang noch angemessen ist. Leichter
wird das alltägliche Verkaufsgeschäft durch
diese Entscheidung jedenfalls nicht.

Schlechte Nachrichten
für (Kfz-)Verkäufer
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Ein Leasingnehmer (Unternehmer) ist
nach einem Rücktritt wegen Mängeln des
Leasingobjekts nur dann berechtigt, die
Zahlung der Leasingraten vorläufig einzu-
stellen, wenn er die ihm übertragenen An-
sprüche und Rechte gegen den Lieferanten
klageweise geltend macht, oder der Lieferant
den Rücktritt anerkennt. Dies ergibt sich
aus einem Urteil des Bundesgerichtshofs
vom 16.6.2010 (Az.: VIII ZR 317/09).

Sachverhalt: Die Leasinggesellschaft ver-
langte vom Beklagten die Zahlung aus
einem abgerechneten Leasingvertrag über
einen Pkw. Der Leasingvertrag sieht wie
branchenüblich vor, dass Ansprüche und
Rechte der Leasingnehmerin gegen die Lea-
singgesellschaft wegen Fahrzeugmängeln
ausgeschlossen sind und an deren Stelle der
Leasingnehmerin die Ansprüche und Rech-
te abgetreten werden, die der Leasinggeberin
wegen Fahrzeugmängeln aus dem Kaufver-
trag gegen den Lieferanten des Leasingfahr-
zeugs zustehen. Die Leasingnehmerin geriet
mit der Zahlung der Leasingraten in Rück-

stand. Sie rügte gegenüber der Händlerin
Mängel des Fahrzeugs und erklärte nach er-
folgloser Fristsetzung zur Mangelbeseiti-
gung den Rücktritt vom Kaufvertrag. Die
Händlerin war mit dem Rücktritt nicht ein-
verstanden. Die Klägerin kündigte den Lea-
singvertrag wegen Zahlungsverzuges und
nahm den Beklagten in Anspruch.

Nach dem Urteil des BGH ist der Lea-
singnehmer nur dann berechtigt, die Zah-
lung der Leasingraten vorläufig einzustel-
len, wenn er die ihm übertragenen Ansprü-
che und Rechte gegen den Lieferanten –
hier den Anspruch auf Kaufpreisrückzah-
lung an die Leasinggeberin aufgrund des
erklärten Rücktritts vom Kaufvertrag – kla-
geweise geltend macht, sofern der Lieferant
den Rücktritt nicht akzeptiert.

Denn ob die Rücktrittserklärung des
Leasingnehmers wirksam ist, müsse, wenn
der Lieferant den Rücktritt nicht akzeptie-
re, gerichtlich geklärt werden und stehe da-
her erst mit dem Eintritt der Rechtskraft

des Urteils im Gewährleistungsprozess
gegen den Lieferanten fest.

Diesen Prozess zu führen, ist nach Auf-
fassung der Richter nach der leasingtypi-
schen Interessenlage Sache des Leasingneh-
mers. Die Interessenlage sei dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Leasinggeber sich von der
mietrechtlichen Sachmängelhaftung voll-
ständig freizeichne und dem Leasingneh-
mer die Gewährleistungsrechte aus dem
Kaufvertrag mit dem Lieferanten abtrete. 

Hinweis: Dieses Urteil macht noch einmal
die strikte Trennung zwischen dem Finan-
zierungsgeschäft zwischen Leasinggeber und
Leasingnehmer einerseits und den Gewähr-
leistungsansprüchen des Leasingnehmers
gegenüber dem Lieferanten deutlich. Der
Leasinggeber kann sich zunächst einmal auf
den mit ihm geschlossenen Vertrag berufen.
Daher sollte die Leasingraten weitergezahlt
werden, bis der Lieferant den Rücktritt ak-
zeptiert, oder bis durch ein Urteil entschie-
den wurde ob der Rücktritt berechtigt war.

Vorsicht bei mangelhaften
Leasingfahrzeugen

Bei einfachster Fahrlässigkeit haftet der Mit-
arbeiter grundsätzlich nicht.

Für Schäden bei Privatfahrten haftet der
Mitarbeiter in jedem Fall selbst. Gleiches gilt
bei unberechtigter Überlassung des Fahrzeugs

an dritte Personen.

Soweit Schäden durch die Versicherung
abgedeckt werden, entfällt eine Haftung des
Mitarbeiters bis zur Höhe der Selbstbeteili-
gung, wenn die Firma insoweit nicht in Rück-

griff genommen werden kann. Einen etwai-
gen Verlust von Schadensfreiheitsrabatten hat
der Mitarbeiter zu tragen. Der Mitarbeiter
stellt die Firma von Haftungsansprüchen
Dritter frei, soweit diese nicht durch die
Versicherung abgedeckt sind.
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Überlässt der Arbeitgeber sei-
nem Arbeitnehmer ein Firmen-
fahrzeug, bleibt der Arbeitgeber
in der Regel gleichwohl Halter
des Kraftfahrzeugs. In diesem
Rahmen hat er weiterhin be-
stimmten Verpflichtungen
nachzukommen. Lässt er diese
Pflichten unberücksichtigt, so
kann dies straf- sowie zivil- und
damit auch versicherungsrecht-
liche Folgen haben.

1. Strafrechtliche
Konsequenzen
für den Arbeitgeber

Nach § 21 Straßenverkehrs-
gesetz (StVG) wird u.a. derjeni-
ge bestraft, der in „als Halter ei-
nes Kraftfahrzeuges anordnet
oder zulässt, dass jemand das
Fahrzeug führt, der die dazu er-
forderliche Fahrerlaubnis nicht
hat.“ Dabei reicht Fahrlässigkeit
bereits aus. Der Arbeitgeber hat
als Halter im Falle einer Verur-
teilung mit einer Freiheitsstrafe
bis zu 1 Jahr oder einer Geld-
strafe zu rechnen. 

Nach der Rechtsprechung ist
der Halter bei erstmaliger Über-
lassung des Kraftfahrzeuges an
eine andere Person verpflichtet,
sich deren Führerschein zur An-
sicht vorlegen zu lassen. Hierbei
sollte es sich um das Original
handeln. Eine Kopie reicht inso-
weit nicht aus, da das auf der
Kopie Dokumentierte nicht
dem Original entsprechen muss.
Insbesondere hat der Arbeitge-
ber auch darauf zu achten, dass
der Arbeitnehmer die entspre-
chende Fahrerlaubnis im Hin-
blick auf eine bestimmte Fahr-
zeugklasse besitzt. Diese erlangt
insbesondere Bedeutung durch

die Umstellung der Führer-
scheinklassen und der damit ver-
bundenen Neuregelungen. Zu-
dem hat der Halter zu überprü-
fen, ob eine Beschränkung nach
§ 23 Abs. 2 Fahrerlaubnisver-
ordnung eingetragen wurde. Ist
der Arbeitnehmer beispielswei-
se nur berechtigt, einen Wagen
mit Automatikgetriebe zu füh-
ren, so darf ihm kein Fahrzeug
mit Schaltgetriebe überlassen
werden. Die Nichtbeachtung
einer persönlichen Auflage (z. B.
Brillenpflicht) stellt hingegen
keinen Verstoß des Halters nach
§ 21 StVG dar.

Die Frage, ob sich der Arbeit-
geber den Führerschein des
Arbeitnehmers in regelmäßigen
Abständen vorlegen lassen muss,
haben die Gerichte bisher weit-
gehend offen gelassen. In jedem
Falle sollte sich der Arbeitgeber
den Führerschein bei der erst-
maligen Überlassung eines Fahr-
zeugs vorlegen lassen. Danach
dürften aus strafrechtlicher Sicht
eine bzw. zwei Überprüfungen
pro Kalenderjahr ausreichend
sein, um sich nicht dem Vorwurf
der Fahrlässigkeit gemäß § 21
StVG auszusetzen. Wird hinge-
gen ein Umstand bekannt, der
auf einen möglichen Verlust der
Fahrerlaubnis hindeutet, muss
der Führerschein unverzüglich
geprüft werden. 

Der Halter kann seine Ver-
antwortung auf eine andere Per-
son delegieren (§ 14 Abs. 2
StGB). Anstelle des Halters wäre
damit die vom Halter bestimm-
te Person verantwortlich im Sin-
ne des Strafgesetzes. Hierbei hat
der Betriebsinhaber darauf zu

Überlassung von Firmenfahrzeugen

Kontrolle der Führer-
scheine durch den

Arbeitgeber
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Die Höhe der Verzugszinsen
nach § 288 Abs. 1 BGB beträgt
aktuell 5,12 % (5 % plus den
Basiszinssatz gemäß § 247 Abs.
1 BGB, der zurzeit – seit
1.7.2009 – 0,12 % beträgt). Bei
Rechtsgeschäften, an denen ein
Verbraucher nicht beteiligt ist,
beträgt der Zinssatz nach § 288
Abs. 2 BGB aktuell 8,12 % (8 %

plus den Basiszinssatz gemäß
§ 247 Abs. 1 BGB).

(Stand: 1.7.2010, Angaben
ohne Gewähr)

Den jeweils aktuellen Basis-
zinssatz können Sie im Internet
einsehen bzw. abrufen unter der
Internet-Adresse www.bundes
bank.de/info/info_zinssaetze.php

Aktuelle Höhe
der Verzugszinsen

achten, dass eine sorgfältig aus-
gewählte und zuverlässige Per-
son mit der Führerscheinkon-
trolle betraut wird. Des Weite-
ren muss u.a. eine ausdrückli-
che Beauftragung vorliegen und
dabei der Umfang der Kompe-
tenz, für den Halter eigenver-
antwortlich zu handeln, klar
umrissen sein.

2. Zivil- und versicherungs-
rechtliche Konsequen-
zen für den Arbeitgeber

Bei mangelhafter Kontrolle des
Führerscheins durch den Arbeit-
geber können zivilrechtliche An-
sprüche entstehen, deren Scha-
den nicht durch die Versiche-
rung gedeckt ist. Grundlage
hierfür ist § 2b Abs. 1 Satz 1c
der Allgemeinen Bedingungen
für die Kraftfahrtversicherung

(AKB), wonach der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei ist, wenn der Fahrer bei
Eintritt des Versicherungsfalles
im öffentlichen Straßenverkehr
nicht über die erforderliche
Fahrerlaubnis verfügt. Leis-
tungsfreiheit der Versicherung
wird generell dann angenom-
men, wenn der Arbeitgeber es
unterlässt, sich den Führer-
schein vorlegen zu lassen. Um
diese Einschränkung des Versi-
cherungsschutzes vorzubeugen,
sollte der Arbeitgeber den Füh-
rerschein vor der erstmaligen
Überlassung des Kraftfahrzeuges
ein- bis zweimal im Kalender-
jahr überprüfen. Liegen Hin-
weise auf einen Verlust der Fahr-
erlaubnis vor, hat der Arbeit-
geber den Führerschein unver-
züglich zu prüfen.
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Ein Beschäftigter, der vor dem Aus-
scheiden aus einem Arbeitsverhältnis unter
Verwendung des Adressenmaterials seines
Arbeitgebers ein Verabschiedungsschreiben
an die bislang von ihm betreuten und ihm
dabei durch ein Vertrauensverhältnis ver-
bundenen Kunden richtet, kann damit
wettbewerbswidrig handeln. Dies gilt ins-
besondere, wenn er direkt oder indirekt
(hier: u.a. durch die Angabe seiner priva-
ten Adresse und Telefonnummer) auf seine
zukünftige Tätigkeit als Wettbewerber oder
für einen Wettbewerber hinweist (Bundes-
gerichtshof 22.4.2010, I ZR 303/01).

Der Sachverhalt: Der Beklagte Arbeitneh-
mer war seit 1991 bei dem Kläger ange-
stellt. Er kündigte sein Arbeitsverhältnis am
30.11.1998 fristgerecht zum 31.12.1998.
Am 19.12.1998 verabschiedete er sich mit
einem Schreiben von den damals durch ihn
betreuten Mitgliedern des Klägers und
bedankte sich darin „für das bisherige, lang-
jährige entgegengebrachte Vertrauen“. Das
Schreiben war auf dem Briefpapier des Klä-

gers gedruckt und enthielt die private Adres-
se und Telefonnummer des Beklagten. 

Der Kläger verlangt von dem Beklagten
u.a. Schadensersatz wegen des Verlusts von
Einnahmen aufgrund der abgeworbenen
Mitglieder. 

Der BGH gab dem Kläger recht. Das Ver-
senden des beanstandeten Rundschreibens
durch den Beklagten war wettbewerbswidrig. 

Das vom Beklagten an die von ihm be-
treuten Mitglieder des Klägers versandte
Schreiben vom 19.12.1998 zielte auf deren
Abwerbung. Gegen eine andere Absicht
spricht die Angabe der privaten Anschrift
und der Telefonnummer des Beklagten. Es
kommt hinzu, dass sich der Beklagte in dem
Schreiben für das „bisherige ... Vertrauen“
bedankt. Diese Formulierung sollte es den
Adressaten ersichtlich nahelegen zu erwä-
gen, mit dem Beklagten auch nach dessen
Ausscheiden beim Kläger weiterhin vertrau-
ensvoll zusammenzuarbeiten.

Ein ernstlich gemeintes und als solches
dann auch im Interesse des Klägers liegen-
des Verabschiedungsschreiben hätte zudem
Angaben zu der die Adressaten insbeson-
dere interessierenden Frage enthalten, wie
und, falls dies schon feststand, durch wen
deren weitere Beratung beim Kläger erfol-
gen würde. Der Beklagte verhielt sich schon
deshalb unlauter i.S.d. § 1 UWG, weil er
zu dem Zeitpunkt, zu dem er das Rund-
schreiben versandte, noch in einem Arbeits-
verhältnis zum Kläger stand und sich daher
diesem gegenüber loyal zu verhalten hatte.

Hinweis: Falls ein Arbeitnehmer, der regel-
mäßig Kundenkontakt hatte, selber kün-
digt, sind vorsichtshalber sofort Maßnah-
men einzuleiten, die ein Abwerben von
Kunden verhindern. Dazu gehören z. B. die
Sperrung von Adressdaten, die Zuweisung
eines neuen Aufgabenbereichs und ähnli-
che Maßnahmen. Gerne hilft Ihnen die
Rechtsabteilung Ihrer Kreishandwerker-
schaft bei der Umsetzung dieser Maßnah-
men.

Vorsicht vor „Kundendiebstahl“

Angesichts der letzten Hitzeperiode
nachfolgend ein paar Informationen zum
Thema „hitzefrei“ im Arbeitsverhältnis.

§ 618 Abs. 1 BGB und weitere konkreti-
sierende Regelungen im Arbeitsschutzrecht
(bspw. § 3 ArbSchG, § 6 ArbStättV) ver-
pflichten den Arbeitgeber, die Arbeitsräume
so zu gestalten, dass keine Gefahren für Leib
und Gesundheit der Beschäftigten entste-
hen. Aus diesen Vorschriften ergeben sich
aber grundsätzlich keine Ansprüche auf eine
bestimmte Schutzmaßnahme. Deshalb ha-
ben Arbeitnehmer bei hochsommerlichen
Temperaturen auch keinen allgemeinen
Anspruch auf „hitzefrei“. 

In der neuen am 23. Juni 2010 bekannt
gemachten Arbeitsstättenregel ASR A3.5 ist
für Außenlufttemperaturen von über + 26
°C ein Stufenmodell mit Schutzmaßnah-
men für die Beschäftigten enthalten. Selbst
bei Lufttemperaturen in den Arbeitsräumen
in den Stufen bis + 30 °C sowie + 35 °C und

auch darüber hinaus können Beschäftigte
weiter tätig sein, vorausgesetzt der Arbeit-
geber ergreift geeignete Schutzmaßnahmen. 

Nach der neuen Arbeitsstättenregel kann
das Arbeiten bei über +26 °C nur in be-
stimmten gelagerten Fällen zu einer Ge-
sundheitsgefährdung führen, bspw. bei
schweren körperlichen Arbeiten oder bei
Arbeiten, bei denen eine besondere Arbeits-
und Schutzbekleidung getragen werden
muss oder gesundheitlich vorbelastete oder
besonders schutzbedürftige Beschäftige
betroffen sind. In diesem Zusammenhang
ist natürlich auch von Bedeutung, dass sich
für Schwangere bspw. ein Beschäftigungs-
verbot nach§ 3 Abs. 1 MuSchG ergeben
kann. Nach dieser Vorschrift darf eine
Schwangere nicht beschäftigt werden, wenn
nach ärztlichem Zeugnis Leben und Ge-
sundheit für Mutter und Kind bei Fortdauer
der Beschäftigung gefährdet werden. Das
kann der Fall sein, wenn die Schwangere
nicht auf einen anderen, weniger gefährde-

ten Arbeitsplatz umgesetzt werden kann,
sondern nach dem Attest des Arztes wegen
der Hitze überhaupt nicht weiterarbeiten
darf. In diesem Fall hat die schwangere Ar-
beitnehmerin dann auch einen Anspruch
auf Mutterschutzlohn nach § 11 MuSchG.

Aber selbst wenn die Außenlufttempe-
ratur über + 26 °C betragen sollte, sieht die
Arbeitsstättenregel vor, dass der Arbeitgeber
lediglich geeignete Maßnahmen zu ergrei-
fen hat (Stichwort: Gefährdungsbeurtei-
lung), wie bspw. effektive Steuerung des
Sonnenschutzes oder der Lüftungseinrich-
tung, Lüftung in den frühen Morgenstun-
den, Nutzung von Gleitzeitregeln zur Ar-
beitszeitverlagerung, Lockerung der Beklei-
dungsregelungen oder Bereitstellung geeig-
neter Getränke (z. B. Trinkwasser). 

Insgesamt verbleibt es also dabei, dass es
für die Beschäftigten keinen direkten Rechts-
anspruch auf bspw. klimatisierte Räume
oder „hitzefrei“ gibt.

„Hitzefrei“ im Arbeitsrecht
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Weil er Putzfrauen mit Stundenlöhnen
unter einem Euro abgespeist hat, muss ein
Reinigungsunternehmer 1.000 Euro Geld-
strafe zahlen. Das Landgericht Magdeburg
wertete das Unterschreiten eines allgemein-
verbindlichen Mindestlohns als Straftat und
nicht wie bisher üblich als Ordnungswidrig-
keit. Gericht, Staatsanwaltschaft und Ge-
werkschaften maßen dem Richterspruch
daher bundesweite Bedeutung zu (LG Ur-
teil vom 29.6.2010, 21 Ns 17/09).

Der Mindestlohn für Gebäudereiniger
lag zum Zeitpunkt der 18 angeklagten Taten
zwischen 2004 und 2006 bei 7,68 Euro.
Die Staatsanwaltschaft rechnete vor, dass
die Putzfrauen im besten Fall aber nur auf
maximal 1,79 Euro die Stunde kamen. 

Seit 2001 setzte der Mann Arbeitnehmer
aus Nachfolgestaaten der Sowjetunion an
Rasthöfen in mehreren Bundesländern ein.

Dort mussten sie in Zwölf-Stunden-Schich-
ten Toiletten und Duschen sauber halten
oder Geld für die Benutzung einsammeln.
Sie arbeiteten bis zu 14 Tage am Stück und
erhielten dafür nach den Feststellungen des
Gerichts 60 bis 300 Euro – bei freier Kost
und Logis. Der Anwalt des Angeklagten
plädierte auf Freispruch. Tatsächlich hät-
ten die Beschäftigten lediglich zwei bis drei
Stunden täglich geputzt, den Rest als eine
Art Bereitschaftszeit verbracht, argumen-
tierte er.

Das Gericht sprach den 57-Jährigen des
Vorenthaltens und der Veruntreuung von
Arbeitsentgelt für schuldig. Der Sozialver-
sicherung sei durch nicht gezahlte Arbeit-
nehmer- und Arbeitgeberbeiträge 69.000
Euro Schaden entstanden. Der Mann muss
100 Tagessätze á zehn Euro zahlen und gilt,
sollte das Urteil rechtskräftig werden, als
vorbestraft.

Hinweis: Dieses Urteil stellt noch einmal
eines ganz klar: In Branchen, in denen Min-
destlöhne gelten, müssen diese beachtet
werden. Ansonsten drohen schwere finan-
zielle und wie in diesem Fall zu sehen, sogar
strafrechtliche Konsequenzen. Der vorlie-
gende Fall ist sicherlich ein extremer Aus-
nahmefall. Aber er zeigt, dass die Toleranz
der Behörden und der Gerichte gegenüber
Arbeitgebern, die Lohndumping betreiben,
verschwindet. Die Rechtsfolgen für solche
sozialen Missstände werden immer schwer-
wiegender.

Und eines zeigt dieser Fall auch: Mit
Billiglöhnen alleine lässt sich anscheinend
nicht langfristig gut wirtschaften. Denn die
vergleichsweise milde Strafe ist unter an-
derem der Tatsache geschuldet, dass der An-
geklagte derzeit selbst nur einen 400-Euro-
Job hat. Seine Firma ist mittlerweile insol-
vent.

Bewertung durch LG Magdeburg:

Dumpinglohn nicht nur  Ordnungs-
widrigkeit sondern Straftat

Das Landesarbeitsgericht Berlin-Bran-
denburg hatte folgenden Fall zu entschei-
den: Die Beklagte hatte die Klägerin durch
schriftlichen Arbeitsvertrag mit Datum vom
30.12.2005 befristet bis zum 31.12.2008
eingestellt. Der Vertragstext enthält unter
der Angabe „im Auftrag“ einen Schriftzug,
der vom zuständigen Geschäftsführer der
Beklagten geleistet wurde. Der Schriftzug
besteht aus zwei durch einen Punkt getrenn-
ten und mehr oder minder offenen Haken,
wobei der Punkt so tief gesetzt ist, dass er
diese beiden Haken wie die Initialen von
Vor- und Zunamen des Unterzeichners
erscheinen lässt. 

Die Klägerin war der Auffassung, dass
die Befristung nicht korrekt und sachlich
nicht begründet sei und begehrte daher mit

ihrer Klage die Feststellung, dass das Ar-
beitsverhältnis nicht aufgrund der Befris-
tung zum 31.12.2008 beendet worden ist. 

Das Arbeitsgericht gab der Klage statt.
Die dagegen gerichtete Berufung der Be-
klagten blieb ohne Erfolg. Das Gericht hat
ausgeführt, dass die Befristungsabrede gem.
§§ 125 Satz 1, 126 Abs.1 BGB nichtig sei,
da diese entgegen § 14 Abs.4 TzBfG nicht
von einem Vertreter der Beklagten unter-
schrieben worden sei. Es läge zwar der
Schriftzug des Geschäftsführers vor, jedoch
sei nicht klar erkennbar, dass es sich hier-
bei um dessen Unterschrift handele. Der
Schriftzug erinnert wenn überhaupt nur an
die Initialen von Vor- und Zunamen des
Unterzeichners. Diese stellen jedoch wie
eine Paraphe als Namenskürzel gerade keine

Unterschrift i.S.d. § 126 Abs.1 BGB dar. 

Denn der Wille, eine Unterschrift zu leis-
ten, ist im Rechtsverkehr nur insoweit von
Bedeutung, wie dieser seinen Ausdruck
durch den Schriftzug gefunden hat. Dabei
bleibt es auch unbeachtlich, dass der Ge-
schäftsführer auch bei anderer Gelegenheit
mit dem oben dargestellten Kürzel unter-
schrieben hat. 

Hinweis: Achten Sie darauf, Verträge mit
einer leserlichen und erkennbaren Unter-
schrift zu versehen. Allein wegen der Un-
leserlichkeit wurde im vorliegenden Fall die
Befristung für unwirksam befunden. 

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg,
Urteil vom 26.3.2010 – 6 Sa 2345/09

Nur mit Initialen „unterschriebene“
Befristung ist unwirksam
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Möchte ein Arbeitnehmer nach der
Elternzeit an seinen „alten“ Arbeitsplatz
zurückkehren, dieses jedoch nur mit ver-
ringerter Arbeitszeit, so muss er nach den
gesetzlichen Vorgaben des § 8 TzBfG eine
Verringerung der Arbeitszeit drei Monate
im Voraus beantragen. Gleichzeitig bedeu-
tet dies jedoch nicht, dass dieser Antrag
nicht auf schon früher gestellt werden kann.

Das Arbeitsgericht in Bremen hatte einen
solchen Fall zu entscheiden. Die Klägerin
wollte knapp zwei Jahre vor ihrer geplan-
ten Rückkehr aus der Elternzeit vom Ar-
beitgeber zugesichert bekommen, dass sie
nach ihrer Rückkehr eine Teilzeitstelle ha-

ben könnte. Der Beklagte verweigerte dies
mit der Begründung, dass er so frühzeitig
eine solche Erklärung nicht abgeben könne,
zumal nicht sicher sei, ob er der Klägerin
überhaupt eine Teilzeitstelle anbieten
könne.

Die Klägerin klagte gegen die Ablehnung
und bekam recht. 

Das Arbeitsgericht führt aus, dass es
keine Frist gäbe, ab wann man eine solche
Erklärung vom Arbeitgeber verlangen kön-
ne. Schließlich bestünde immer die Gefahr,
dass die Elternzeit vorzeitig ende, schlimms-
tenfalls durch den Tod des Kindes. Bei einer

frühzeitigen Anfrage habe der Arbeitgeber
zudem die Möglichkeit, rechtzeitig die
Voraussetzungen für einen Wechsel auf
Teilzeit zu schaffen. 

Der Kläger kann dem nicht entgegen-
halten, dass es keine Planstelle für eine Teil-
zeitkraft gebe. Denn die Klägerin habe einen
Beschäftigungsanspruch. 

Die Berufung gegen dieses Urteil beim
Landesarbeitsgericht Bremen wurde zu-
rückgenommen. 

Arbeitsgericht Bremen – Bremerhaven,
Urteil vom 7.8.2008, 5 Ca 5064/08.

Anspruch auf Teilzeitarbeitsplatz
nach Elternzeit

Stellen Sie sich bitte folgenden Sachver-
halt vor. Bei Ihnen ist ein Arbeitnehmer be-
schäftigt, der zunächst Vollzeit, dann Teilzeit
(aber aufstockend) und anschließend befris-
tet für einen kurzen Zeitraum wieder Voll-
zeit arbeitet. Nach Ablauf des befristeten
Zeitraums klagt der Arbeitnehmer auf Fest-
stellung, dass er nun wieder ein Vollzeit-
arbeitsverhältnis habe, das entsprechend zu
vergüten sei.

Diesen Fall hatte nun das Landesarbeits-
gericht Rheinland-Pfalz zu entscheiden. Der
klagende Arbeitnehmer ist seit Juni 2003
bei Beklagten als Betriebselektriker in
Vollzeit – 37,5 Std./Woche beschäftigt. Dies
änderte sich laut Arbeitsvertrag ab Juli 2006
in ein Teilzeitarbeitsverhältnis mit 30
Std./Woche. Jedoch wurde die Arbeitszeit
bis zum jeweiligen Jahresende auf 37,5
Std./Woche aufgestockt.

Im November 2008 bot die Beklagte dem
Kläger und 69 weiteren Mitarbeitern an,

Formulararbeitsvertrag

Wirksamkeit einer befristeten
Erhöhung der Arbeitszeit

für den Zeitraum von weiteren drei Mona-
ten eine befristete Erhöhung der Arbeitszeit
auf 37,5 Std./Woche vorzunehmen. Dieses
Angebot nahm der Kläger schriftlich an. 

Vor dem Arbeitsgericht klagte dieser nun
auf Feststellung, dass das Arbeitsverhältnis
über den Befristungszeitraum hinaus mit
einer regelmäßigen durchschnittlichen
Wochenstundenzahl von 37,5 Std./Woche
fortbesteht. 

Das Gericht gab dem Kläger recht und
sah die Befristung als unwirksam an. Da
diese in einem Formularvertrag vereinbart
war, unterlag sie als Allgemeine Geschäfts-
bedingung der Inhaltskontrolle gemäß
§ 307 BGB. Das Gericht führt aus, dass der
Kläger durch die Befristung unangemessen
benachteiligt wird, denn er hat ein berech-
tigtes Interesse daran, seinen Lebensstan-
dard an einem weitgehend sicher kalkulier-
baren, in etwa gleichbleibenden Auskom-
men auszurichten. Diese Sicherheit droht

er durch die Befristung zu verlieren, da er
damit rechnen muss, dass nach Ablauf der
Befristung ein nochmaliges Aufstockungs-
angebot der Beklagten ausbleibt und damit
sein Einkommen auf das einer Teilzeit-
beschäftigung absinkt. 

Hinter diesem Interesse des Klägers steht
die etwaige Ungewissheit der Beklagten
bzgl. ihres künftigen Arbeitskräftebedarfs
zurück. Denn diese Ungewissheit zählt zum
unternehmerischen Risiko, das nicht auf
die Arbeitnehmer verlagert werden kann.
Eine weitergehende Begründung wurde von
der Beklagten nicht vorgetragen. 

Hinweis: Befristung sind in jeder Hinsicht
ein schwieriges Thema mit vielen Fall-
stricken und Fallen. Wenden Sie sich mit
diesem Thema bitte an die Rechtsabteilung
Ihrer Kreishandwerkerschaft. 

Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz,
Urteil vom 17.12.2009 – 11 Sa 426/09
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Reicht der Generalunternehmer eine
Mängelbeseitigungsaufforderung des Bau-
herrn lediglich an den Subunternehmer wei-
ter, ohne diesen selbst zur Nachbesserung
aufzufordern und dafür eine Frist zu setzen,
liegen die Voraussetzungen einer Selbstvor-
nahme nach § 13 Nr. 5 Abs. 2 VOB/B nicht
vor. 

Im entschiedenen Fall beauftragte der
Bauherr einen Hauptunternehmer mit der
Ausführung diverser Bauarbeiten an einem
Gebäude. Der Hauptunternehmer beauf-
tragte wiederum einen Nachunternehmer.
Nach der Abnahme rügte der Bauherr ge-
genüber dem Hauptunternehmer diverse
Mängel und forderte unter Fristsetzung zu
deren Beseitigung auf. Der Hauptunter-
nehmer leitete diese Mängelrüge an den
Nachunternehmer weiter, ohne allerdings
eine explizite Aufforderung zur Mangel-
beseitigung i.S. des § 13 Nr. 5 VOB/B aus-
zusprechen. Vielmehr lud er den Nachun-
ternehmer lediglich zu einem Ortstermin
ein, um die Ursache für die Mängel und die
Zuständigkeit für deren Beseitigung zu klä-
ren. Bei dem Ortstermin wurde „einwand-
frei” festgestellt, dass der Nachunternehmer
für die Mängel verantwortlich war. Darauf-
hin setzte der Hauptunternehmer eine Frist
und forderte den Nachunternehmer auf,

innerhalb dieser Frist seine Bereitschaft zur
Mängelbeseitigung zu erklären. Als dieser
darauf nicht reagierte, griff der Hauptunter-
nehmer zur Ersatzvornahme und rechnete
mit den Kosten gegen den Werklohnan-
spruch des Nachunternehmers auf. Dieser
erhob schließlich Klage.

Das OLG Stuttgart hat dem Nachunter-
nehmer Recht gegeben. Denn es habe keine
Mängelbeseitigungsaufforderung unter
Fristsetzung nach § 13 Nr. 5 VOB/B vor-
gelegen. Die Weiterleitung der Mängelrüge
des Bauherrn gegenüber dem Hauptunter-
nehmer an den Nachunternehmer habe
nicht genügt, da der Hauptunternehmer
diese Weiterleitung nicht mit einer Män-
gelbeseitigungsaufforderung verbunden
und auch keine Frist dafür gesetzt habe. Er
könne sich auch nicht auf die Fristsetzung
des Bauherrn berufen, da diese nicht gegen-
über dem Nachunternehmer gewirkt habe.
Auch nach dem Ortstermin habe der Haupt-
unternehmer den Nachunternehmer nur
zu einer Erklärung über die Bereitschaft zur
Mängelbeseitigung aufgefordert, nicht aber
zur Beseitigung als solcher. Dies genüge
nicht. Ebenso wenig könne sich der Haupt-
unternehmer darauf berufen, dass der Nach-
unternehmer die Mängelbeseitigung ver-
weigert habe, da Letzterer schlicht gar nichts

getan hat.

Praxishinweis: Obwohl § 13 Nr. 5 VOB/B
an eine Mängelrüge nur geringe formale
Anforderungen stellt, muss der Auftrag-
geber sorgfältig handeln. Stets muss er das
Symptom des gerügten Mangels benennen,
den Auftragnehmer zur Mängelbeseitigung
auffordern und dafür eine angemessene Frist
setzen. Alle anderen Vorgehensweisen sind
risikobehaftet. Dies gilt insbesondere für
die bloße Aufforderung an den Auftragneh-
mer, binnen einer bestimmten Frist zu erklä-
ren, ob er zur Mängelbeseitigung bereit ist,
welche Maßnahmen er ausführen möchte
oder ob er innerhalb der gesetzten Frist mit
den erforderlichen Arbeiten beginnt. Der-
artige Aufforderungen, die hinter einer kon-
kreten Beseitigungsaufforderung zurück-
bleiben, genügen nur im Ausnahmefall, z. B.
wenn es sich um erhebliche, dringende und
nach Art und Umfang schwer abzuschät-
zende Arbeiten handelt oder wenn konkre-
te Zweifel an der Nacherfüllungsbereitschaft
des Auftragnehmers bestehen. Darauf soll-
te es der Auftraggeber aber nicht ankom-
men lassen, wie die Entscheidung des OLG
Stuttgart erneut zeigt.

OLG Stuttgart, Urteil vom
21.4.2010 – 10 U 9/09

„Durchreichen” von Mängelrügen
keine Mängelbeseitigungsaufforderung
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Auch bei einem Pauschalpreisvertrag
wird der Umfang des Pauschalpreises, der
insgesamt abgegolten werden soll, durch
die nach dem Vertrag geschuldete Leistung
definiert. Regelungen im Detail und insbe-
sondere eine detaillierte Leistungsbeschrei-
bung gehen einer Schlüsselfertigkeitsabrede
vor. 

Das OLG Koblenz hatte dabei folgen-
den Fall zu entscheiden:

Der Auftraggeber und der Auftragneh-
mer streiten um die Vergütung zusätzlicher
Leistungen. Gegenstand des Vertrages ist
die schlüsselfertige Erstellung eines Neu-
baus. Die Leistungen, die der Auftragneh-
mer zu erbringen hat, sind in einer Leis-
tungsbeschreibung recht detailliert aufge-
führt. Darüber hinaus enthält der Vertrag
auch eine Regelung, wonach die Leistungs-
beschreibung nur als Qualitätsbeschreibung
mit zusätzlichen Einzelpositionen zu sehen
ist. Des weiteren hatte der Auftragnehmer
in der Phase der Angebotserstellung die im
Leistungsverzeichnis beschriebenen Details
auf Vollständigkeit, fachtechnische Ausfüh-
rung und technische Eignung für den vor-
gesehenen Vertragszweck zu überprüfen.
Festgehalten ist zudem, dass  es sich um
einen Global – Pauschalpreisvertrag für die
schlüsselfertige Errichtung des Bauvor-
habens handelt. 

Während der Bauphase zeigt der Auf-
tragnehmer allerdings Mehrkosten für Leis-
tungen an, die nicht in der Leistungsbe-
schreibung enthalten sind. Der Auftragneh-
mer ist der Auffassung, dass diese Mehrkos-
ten, da sie nicht in der ursprünglichen Leis-
tungsbeschreibung aufgeführt waren, auch
nicht vom Pauschalpreisvertrag erfasst wür-
den. Der Auftraggeber meint dagegen, dass
aufgrund der Bezeichnungen des Bauvor-
habens als „schlüsselfertig“ und „Global –
Pauschalpreisvertrag“ kein Raum für zusätz-
liche Leistungen sei, sofern keine ausdrück-
liche Änderung der Leistungsbeschreibung
vorläge. 

Das OLG Koblenz gab der Klage des
Auftragnehmers im Wesentlichen statt.
Zwar sind mit einem Pauschalpreisvertrag
grundsätzlich alle Einzelleistungen abgegol-
ten, die zur Herstellung der vereinbarten
Leistung gehören und für diese erforderlich
sind. Denn ein Pauschalpreis soll grund-
sätzlich unabhängig von den tatsächlich er-
brachten Leistungen gelten. Jedoch muss
dabei immer berücksichtigt werden, wel-
che Leistungen Gegenstand des Bauvertra-
ges sind und damit vom Pauschalpreis er-
fasst werden. Dies muss durch Auslegung
der Vertragsunterlagen im Einzelfall festge-
stellt werden. Dabei ist der Bauvertrag unter
Berücksichtigung aller Vertragsbestandteile
als „sinnvolles Ganzes“ auszulegen. Hierfür

sind sämtliche (umfangreiche) Unterlagen
wie z. B. das Leistungsverzeichnis oder Pläne
heranzuziehen. 

Dementsprechend musste im vorliegen-
den Fall der Auftragnehmer davon ausge-
hen, dass nur die tatsächlich in den Unter-
lagen genannten Leistungen vom Pauschal-
preis umfasst sein sollten. 

Hinweis: Grundsätzlich gehen detaillierte
Regelungen einer globalen Regelung bei
einem Pauschalpreisvertrag vor. Möglich ist
dabei auch eine Vereinbarung, dass der Pau-
schalpreis den über die detaillierte Leis-
tungsbeschreibung hinausgehenden Leis-
tungsumfang abgelten soll. Eine solche Re-
gelung ist jedoch sehr ungewöhnlich, so
dass an diese strenge Anforderungen zu stel-
len sind. 

Bestehen jedoch offenkundige Mängel
oder Lücken in der Leistungsbeschreibung
bzw. in den Plänen, sind zusätzliche Leistun-
gen nur im Ausnahmefall zu vergüten. Denn
dann obliegt es dem Auftragnehmer, im
Laufe der Vergabephase durch eine entspre-
chende Aufklärung gegenüber dem Auftrag-
geber festzustellen, welche Leistungen nun
vom Pauschalpreis umfasst sein sollen.

OLG Koblenz, Urteil vom
31.3.2010 – 1 U 415/08

Nachträge im Pauschalpreisvertrag
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Bei der Frist zur Zahlung der
Miete bis zum dritten Werktag
eines jeden Monats zählt der
Sonnabend nicht mit. Die
Schonfrist für den Mieter würde
sich bei der Mietzahlung über
Bankinstitute um einen Tag ver-
kürzen, wenn der Sonnabend
bei der Berechnung der Zah-
lungsfrist als Werktag mitgezählt
würde; das widerspräche dem
Schutzzweck der Karenzzeit.

In den vom Gericht zu ent-
scheidenden Fall war vertraglich
vereinbart, dass die Miete –
ebenso wie seit dem 1.9.2001
gesetzlich geregelt – im Voraus
spätestens am dritten Werktag
eines jeden Monats zu zahlen ist.

Aufgrund vorangegangener
unpünktlicher Mietzahlungen
wurde der Mieter abgemahnt.
Die Miete ging für den auf die
Abmahnung folgenden Monat
Februar 2008 am 5.2.2008, ei-
nem Dienstag, bei der Klägerin
ein. Daraufhin wurde dem Mie-
ter das Mietverhältnis fristlos,
hilfsweise ordentlich gekündigt.

Nach der Entscheidung des
Bundesgerichtshofs (BGH) war
die Kündigung des Vermieters
nicht wirksam. Der Sonnabend
ist nicht als Werktag i.S.d. Miet-
gesetzgebung und entsprechen-
der vertraglicher Vereinbarun-
gen anzusehen. Mit der Einfüh-
rung der Karenzzeit von drei
Werktagen ins Gesetz sollte eine
damals bereits weit verbreitete
Vertragspraxis in das Gesetz
übernommen werden. Die Ka-
renzzeit, die dem Mieter für die
Zahlung der Miete zum Beginn
des Monats eingeräumt wird,
mildert im Interesse des Mieters
die zugunsten des Vermieters be-
gründete Vorleistungspflicht ab
und muss dem Mieter unge-
schmälert zur Verfügung stehen.

Diese „Schonfrist“ soll insbes.
sicherstellen, dass die Mietzah-
lung den Vermieter auch dann
innerhalb von drei Werktagen
erreicht, wenn die Überweisung
der Miete am letzten Tag des
Monats, an dem weite Teile der
Bevölkerung ihr Gehalt oder
ihren Lohn erhalten haben, in
Auftrag gegeben wird. Sie trägt
damit dem Umstand Rechnung,
dass Mietzahlungen schon seit
langem großenteils durch Über-
weisung über Bankinstitute ab-
gewickelt werden und dies er-
fahrungsgemäß eine gewisse
Zeit in Anspruch nimmt.

Bankgeschäftstage waren
aber bei Einführung der Karenz-
zeit und in der Zeit davor nur
die Tage von Montag bis Freitag;
daran hat sich auch nichts
Grundlegendes geändert. Des-
halb würde sich die Schonfrist
für den Mieter bei der Mietzah-
lung über Bankinstitute um
einen Tag verkürzen, wenn der
Sonnabend bei der Berechnung
der Zahlungsfrist als Werktag
mitgezählt würde.

Frist zur Mietzahlung

Sonnabend kein Werktag
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Das Arbeitsgericht hatte fol-
genden Fall zu entscheiden: 

Der Kläger war bei der Be-
klagten seit ca. 2 Jahren als Fah-
rer beschäftigt. In seiner Freizeit
besuchte der Kläger an seinem
Wohnort zusammen mit seinem
acht Jahre alten Hund ein Ver-
einsfest. Als der Kläger ange-
kommen war, wurde der Hund
des Klägers von einer frei lau-
fenden Dogge angegriffen. Die-
se Dogge verbiss sich in den
Hund des Klägers und trug die-
sen in ihrem Maul. Der Kläger
konnte dies nicht mit ansehen
und befreite seinen Hund aus
dem Maul der Dogge. Dabei
wurde dieser in die Hand ge-
bissen. Der Kläger war dann für
einen Monat arbeitsunfähig
krank geschrieben. 

Der Beklagte verweigerte da-
raufhin die Lohnfortzahlung.
Als Begründung führt er an, dass
der Kläger seine Arbeitsunfähig-
keit selbst schuldhaft herbeige-
führt habe. Mit dieser Argumen-
tation kam der Beklagte nicht
durch. Das Arbeitgericht gab
der Klage des Klägers statt. 

Das Gericht ging bei der Ur-
teilsbegründung von § 3 EFZG
aus und der Anforderung, wann
eine Arbeitsunfähigkeit schuld-
haft herbeigeführt worden sei.
Schuldhaft handelt nach Auf-
fassung des Arbeitsgerichts ein
Arbeitnehmer, der eine Hand-
lung begeht, die vorhersehbar

zu einer Gefährdung seiner Ge-
sundheit führt. Dies ist z. B. der
Fall, wenn der Arbeitnehmer
einen bekanntermaßen bissigen
Hund leichtfertig streichelt und
dieser dann beißt. 

Jedoch ist der Fall anders zu
beurteilen, wenn der Arbeitneh-
mer die Verfolgung berechtigter
Interessen wahrnimmt. Wer sein
Eigentum bzw. seinen Besitz nur
dadurch verteidigen kann, dass
er gleichzeitig ein gesundheitli-
ches Risiko eingeht, handelt
grundsätzlich nicht schuldhaft.
Insbesondere gilt dies, wenn
eine andere alternative Verhal-
tensweise in Angesicht der ge-
fährdeten Rechtsgüter nicht
zumutbar erscheint. 

Da vorliegend das Leben und
die Gesundheit des Hundes des
Klägers konkret durch das Zu-
beißen der Dogge gefährdet wa-
ren, lag eine konkrete Gefähr-
dung vor, die das Eingreifen des
Klägers mit der anschließenden
Bissverletzung rechtfertigten.
Daher musste der Beklagte die
Lohnfortzahlung zahlen. 

Hinweis: Fälle, wie der oben
dargestellte sind als Einzelfall zu
betrachten und immer der
genauen juristischen Prüfung zu
unterziehen. Sprechen Sie daher
die Rechtsabteilung Ihrer Kreis-
handwerkerschaft an. 

Arbeitsgericht Freiburg, Urteil
vom 13.1.2010 – 2 Ca 215/09

Arbeitsunfähig durch
Hundebiss – Anspruch
auf Lohnfortzahlung

Das widerspräche dem Schutz-
zweck der Karenzzeit und recht-
fertigt es, den Sonnabend nicht
als Werktag i.S.d. Gesetzes und
entsprechender Mietvertrags-

klauseln anzusehen. Dies gilt im
Interesse einheitlicher Handha-
bung unabhängig von der Zah-
lungsweise.
BGH 13.7.2010, VIII ZR 291/09
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Als Anbieter (zur Errichtung) eines
schlüsselfertigen Fertighauses ist für Sie fol-
gender Fall interessant. Sie haben in Ihren
Verträgen mit privaten Bauherren eine All-
gemeine Geschäftsbedingung, nach der der
Bauherr verpflichtet ist, spätestens acht Wo-
chen vor dem vorgesehenen Baubeginn eine
unbefristete, selbstschuldnerische Bürg-
schaft eines Kreditinstituts in Höhe der ge-
schuldeten Gesamtvergütung zur Absiche-
rung aller sich aus dem Vertrag ergebenden
Zahlungsverpflichtungen des Bauherrn vor-
zulegen. 

Der Bundesgerichtshof hat nun entschie-
den, dass eine solche Klausel wirksam ist.
Dabei hatte eine Klage eines Verbraucher-
schutzvereins gegen den Fertighausanbieter
auf Unterlassung der Verwendung dieser

Klausel keinen Erfolg. Der Bundesgerichts-
hof hat entschieden, dass die Klausel bei ei-
ner umfassenden Würdigung der Interessen
der beiden Parteien, den Bauherrn nicht
unangemessen benachteiligt i.S.v. § 307
BGB.

Zwar entstehen dem Bauherrn Kosten
in Form einer Provision des Kreditinstituts.
Dies sei jedoch durch ein zumindest gleich-
wertiges Interesse des Fertighausanbieters auf
Absicherung seiner Forderung gerechtfer-
tigt. Dies ergebe sich aus dessen Vorleistungs-
pflicht in Verbindung mit der Tatsache, dass
es keine gesetzlichen Regelungen gebe, die
sein Sicherungsbedürfnis ausreichend erfül-
len. Die Kostenbelastung für den Bauherrn
falle im Rahmen der üblichen Finanzierungs-
kosten nicht entscheidend ins Gewicht. Die

abzusichernden Risiken seien dagegen für
den Fertighausanbieter nicht unwesentlich. 

Eine unangemessene Benachteiligung sei
auch nicht durch § 307 Abs.2 Nr.1 BGB
gegeben. Die Verpflichtung zur Vorlage
einer Bürgschaft zur Absicherung aller sich
aus dem Vertrag ergebenden Zahlungsver-
pflichtungen des Bauherrn, weiche nicht
von der gesetzlichen Regelung des § 648a
BGB ab. Diese Vorschrift betreffe aus-
schließlich ein Sicherheitsverlangen des Un-
ternehmers nach Vertragsschluss – aus ihr
könne man nichts für die Zulässigkeit einer
Sicherheitenvereinbarung bei Vertrags-
schluss entnehmen. 

Bundesgerichtshof, Urteil vom
27.5.2010 – VII ZR 165/09 

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Sicherheitsvereinbarungen
eines Fertighausanbieters
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(sabro) Zahlreiche Altmeister aus Oberberg
und RheinBerg wurden von den Vorstands-
mitgliedern der Maler- und Lackiererin-
nung Bergisches Land Sabine Broichhaus,
Ludwig Blocksiepen und Bernd Zemke in
der historischen Holstein’s Mühle in Nüm-
brecht begrüsst und erlebten mit ihren Part-
nern ein fröhliches Wiedersehen mit zum
Teil lange nicht gesehenen Kollegen. 

In ausgesprochen guter Stimmung wur-
de in der Runde um Alt-Obermeister Willi
Solbach gefachsimpelt und sich an gemein-
same Erlebnisse erinnert. Nach dem Kaffee-
trinken im Biergarten erhielt die deutsche
Nationalelf vor dem Bildschirm in der
Mühlenstube engagierten Beistand. Die

Begegnung endete mit einem doppeltem
Erfolg: Deutschland gewann überlegen 4:0
gegen Argentinien und ein zweites Treffen
der Altmeister findet am 4.9. diesen Jahres
im Rheinisch-Bergischen Kreis statt. Darauf

wurde noch bis in die frühen Abendstun-
den gut geschützt unter den Sonnenschir-
men angestossen und sich zum Schluss mit
dem Versprechen auf ein baldiges Wieder-
sehen im September verabschiedet.

Ein rundum gelungener Nachmittag…
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Nach mehrjähriger Fachausbildung zum
Maler und Lackierer sowie zum Bauten-
und Objektbeschichter war es endlich so-
weit; 70 frischgebackene Gesellinnen und
Gesellen bekamen im Rahmen der Losspre-
chungsfeier der Maler- und Lackiererin-
nung Bergisches Land im Beisein von zahl-
reichen Freunden und Verwandten ihren
Gesellenbrief überreicht.

Obermeister Willi T. Reitz begrüßte
rund 200 Gäste, die trotz brütender Hitze
tapfer im Foyer des Überbetrieblichen Aus-
bildungszentrums in Burscheid dem Ge-
schehen folgten und lobte mit sichtlichem
Stolz die neuen Kollegen, unter denen bei
den diesjährigen Prüfungen viele besonders
talentierte waren. 

Die beste Leistung mit jeweils „sehr gut“
in Fertigkeit und Kenntnis erzielte Lisa
Marie Sambito aus Wuppertal, die zusam-
men mit ihrem Ausbildungsbetrieb Willi
Nöthen, Inh. Monika Nöthen e.K. aus
Bergisch Gladbach besonders geehrt wurde. 

Zum ersten Mal wurde der Kreativpreis
der Maler- und Lackiererinnung Bergisches
Land für ideenreiche und handwerklich her-

vorragende Ausführung des Prüfungsteiles
„Freie Gestaltung“ vergeben: insgesamt sie-
ben Gesellinnen und Gesellen erhielten
Auszeichnung und Preisgeld in Form von
Saturn-Warengutscheinen: Tobias Anton –
Marienheide, Natascha Schmitz – Leverku-
sen, Kim Pesch – Leverkusen, Ben Schoppeit
– Bergisch Gladbach, Kei Wing Wong –
Köln, Lisa Marie Sambito – Wuppertal und
Martin Klein – Bergisch Gladbach, der zu-

dem für die Führung und Gestaltung des
besten Berichtsheftes ausgezeichnet wurde. 

Zum Abschluss seiner beruflichen Lauf-
bahn am Berufskolleg Bergisch Gladbach
erhielt Herr Dr. Rainer Pabst in Würdigung
seiner langjährigen Mitgliedschaft im Ge-
sellenprüfungsausschusses die Ehrennadel
des Maler- und Lackiererinnungsverbandes
Nordrhein zusammen mit dem herzlichen
Dank der Innung für sein engagiertes Be-
streben, unzähligen Auszubildenden im

Laufe der Jahre das schulische Grundwissen
im Malerhandwerk zu vermitteln. 

Der stellvertretende Kreishandwerks-
meister Udo Tang, der den Gesellen in sei-
ner Rede Mut machte, positiv in die Zu-
kunft zu schauen, sowie Vertreter der Be-
rufskollegs Bergisch Gladbach und Opladen
beglückwünschten die Prüflinge in ihren
anschließenden Grußworten und betonten
ihre Freude und ihren Stolz über die her-
vorragenden Prüfergebnisse.

Im Anschluss an die Feierstunde wur-
den die Prüflinge mit ihren Gästen zum
Sommerfest der Maler- und Lackiererin-
nung eingeladen. Waren es im vergangenen
Jahr Regenschirme, so avancierte in diesem
Jahr aufgrund der glühenden Hitze     Mine-
ralwasser zum begehrtesten Artikel. Trotz-
dem hatten auch die Grillmeister alle Hände
voll zu tun und servierten ein hervorragen-
des Barbecue. 

Die Einnahmen aus der dank zahlrei-
cher Sponsoren gut bestückten Tombola
rundete Obermeister Willi Reitz auf und
stiftete den Betrag von insgesamt 500 € an
das Kölner Kinderhospiz.
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Foto: Leverkusener Anzeigenblatt

Lossprechungsfeier mit Sommerfest der Maler- und Lackiererinnung Bergisches Land 

70 Gesellen feierten erfolgreiche
Prüfung mit Familie und Freunden
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Am 11. Juli 2010 fand die gemeinsame
Lossprechungsfeier der Bäcker- und Flei-
scherinnung Bergisches Land im Brauhaus
„Am Bock“ in Bergisch Gladbach statt. 

Hier wurden 33 Bäcker/-innen und 39
Fachverkäuferinnen im Lebensmittelhand-
werk Bäcker sowie 6 Fleischer und 4 Fach-
verkäuferinnen im Lebensmittelhandwerk
Fleischer losgesprochen. Insgesamt hat die
Bäckerinnung Bergisches Land 72 Jugend-
lichen und die Fleischerinnung 10 Jugend-
lichen den Gesellenbrief überreichen kön-
nen – eine wahrlich herausragende Leis-
tung. 

Der Obermeister der Bäckerinnung
Ulrich Lob begrüßte die Prüflinge daher
auch mit den Worten: „Wir sind Weltmeis-
ter! Zwar nicht im Fußball spielen, aber in
unseren speziellen Disziplinen: Brot backen
und Wurst herstellen.“

Nach den Grußworten und Glückwün-
schen des stellv. Kreishandwerksmeisters
Udo Tang und des Landrats des Rheinisch-
Bergischen Kreises Rolf Menzel wurden den

Prüflingen die Gesellenbriefe durch Herrn
Obermeister Lob und den Obermeister der
Fleischerinnung Dieter Himperich feierlich
überreicht.

Im Anschluss wurde dieser besondere
Tag mit musikalischer Untermalung noch
gebührend gefeiert. Unser Glückwunsch
gilt allen Prüflingen.

Lossprechungsfeier der Bäcker- und
Fleischerinnung Bergisches Land

118 Friseurgesellen aus dem Rheinisch-
Bergischen Kreis, dem Oberbergischen
Kreis und Leverkusen wurden bei einer fei-
erlichen Lossprechungsfeier im Kulturzen-
trum in Lindlar begrüßt. Stellvertretender
Obermeister Landsberg, welcher durch die

Veranstaltung führte, war davon überzeugt,
dass da wo Haare sind auch Freude ist. Auch
Kreishandwerksmeister Bert Emundts
machte dahingehend Mut, dass es trotz der
Krise gute Gründe gäbe, positiv in die Zu-
kunft zu schauen. In festlichem Rahmen,

untermalt mit Musik der Big Band des
Gymnasiums Lindlar, war dies ein feierli-
cher Tag, den alle sicherlich in guter Erin-
nerung behalten werden.

Wir gratulieren den Gesellen ganz herz-
lich zur bestandenen Prüfung.

Friseurgesellen losgesprochen
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Bei der Lossprechungsfeier der Tischler-
innung der Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land ging es locker und fröhlich zu,
denn die ehemaligen Auszubildenden freu-
ten sich über die bestandenen Gesellen-
prüfungen. Obermeister Culmann berich-
tete, dass dieser Jahrgang ein sehr guter und
auch qualitativ ein sehr starker Jahrgang
2010 gewesen sei: Von den 55 Auszubil-
denden haben alle die praktische und alle
bis auf einen die theoretische Prüfung be-
standen.

Die Lossprechungsfeierlichkeit fand
dann wiederum wie auch im letzten Jahr
bei der Firma Holz Richter GmbH in Lind-
lar statt. Wiederum hatte die Firma Holz
Richter ihre Räumlichkeiten für die Los-
sprechungsfeierlichkeit zur Verfügung ge-
stellt. Alle Auszubildenden hatten die Mög-
lichkeit, ihre Gesellenstücke auszustellen.

Viele machten davon Gebrauch und zeig-
ten ihre mit Bedacht und großer Sorgfalt
geplanten Möbel. Als Jahresbester ausge-
zeichnet wurde Jörg Sistig aus Leverkusen.
Erster Sieger im Wettbewerb „Die gute
Form“ wurde Christian Piske aus Bergisch
Gladbach. Außerdem wurde Herr Wilhelm
Ackermann für seine langjährige ehrenamt-
liche Tätigkeit, insbesondere als Lehrlings-
wart der Tischlerinnung, zum Ehrenlehr-
lingswart ernannt. Hierzu nochmals ein
herzlicher Glückwunsch.

Lossprechungsfeier der Tischlerinnung
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100 Jahre
» Schüttler Schreinerei, Inh. Stefan Schüttler 15.8.2010

Leverkusen, Tischlerinnung

50 Jahre
» Schulte Maschinen- u. Bauschlosserei GmbH 1.5.2010

Bergneustadt, Innung für Metalltechnik
» Elektro Hollmann, Inh. Paul Steinfeld e.K. 20.7.2010

Leverkusen, Elektroinnung
» Gerd Krüger GmbH 1.8.2010

Burscheid, Baugewerksinnung

25 Jahre
» Karl-Peter Lehmann 7.8.2010

Gummersbach, Maler- und Lackiererinnung
» Jürgen Cronjäger 23.8.2010

Burscheid, Innung für Informationstechnik
» J. Muhr GmbH 3.9.2010

Burscheid, Kraftfahrzeuginnung

» Heiner Sieper 01.08.2010 60 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Friseurinnung

» Manfred Gostau 03.08.2010 65 Jahre
ehem. Lehrlingswart der Maler- und Lackiererinnung

» Erich Dahl 10.08.2010 75 Jahre
Ehrenobermeister der Maler- und Lackiererinnung

» Norbert Roß 15.08.2010 60 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Elektroinnung

» Dietmar Helmich 05.09.2010 60 Jahre
Vorstandsmitglied der Innung für Informationstechnik

» Rudolf Müller 10.09.2010 50 Jahre
Vorstandsmitglied der Kraftfahrzeuginnung

» Brigitte Wildangel 18.09.2010 55 Jahre
Vorstandsmitglied der Friseurinnung

» Wilfried Hermanns 23.09.2010 70 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Elektroinnung

Runde Geburtstage

Betriebsjubiläen

Neue Innungsmitglieder
» Sonja Richrath

Bergisch Gladbach, Friseurinnung 
» Reiner Ruppel

Hückeswagen, Elektroinnung
» IKT-Holtmann e. K.

Wermelskirchen, Elektroinnung
» Thorsten Fuchs

Waldbröl, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Hanns-Joachim Eickhoff

Bergneustadt, Baugewerksinnung
» Karl Ensmann

Bergisch Gladbach, Kraftfahrzeuginnung
» Grünheid GmbH

Leverkusen, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» BL Kfz.Technik Otte u. Ibraimi

Burscheid, Kraftfahrzeuginnung
» Kranenberg Bauunternehmung GmbH

Nümbrecht, Baugewerksinnung
» Falk Andres

Radevormwald, Elektroinnung
» Florian Simon

Kürten, Elektroinnung

Arbeitnehmerjubiläen
25 Jahre
» Heribert Spillner 1.7.2010

Gebr. Gieraths GmbH, Bergisch Gladbach
Kraftfahrzeuginnung

» Tilo Müller 1.8.2010
Auto-Schumacher GmbH, Engelskirchen
Kraftfahrzeuginnung
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Der Elektroinstallateurmeis-
ter Karl Wilhelm Gust aus Wer-
melskirchen konnte am 1. Juli
2010 auf sein 50jähriges Beste-
hen des Betriebes zurückbli-
cken. Anlässlich dieses Jubilä-

ums überreichten Obermeister
Lothar Neuhalfen und Geschäfts-
führer Karl Breidohr die Ehren-
urkunden der Kreishandwerker-
schaft Bergisches Land und der
Handwerkskammer zu Köln.

Elektroinstallateurbetrieb
Karl Wilhelm Gust

Am 17.10.1959 legte Herr
Gerhard Zager, geb. 31.1.1935,
wohnhaft in Leverkusen, die
Meisterprüfung im Dachdecker-
Handwerk vor dem Meisterprü-
fungsausschuss der Handwerks-
kammer Düsseldorf ab.

Am 24.3.1960 legte Herr
Bernhard Bosbach, geb.
31.1.1937, wohnhaft in Wer-
melskirchen, die Meisterprü-
fung im Dachdecker-Handwerk
vor dem Meisterprüfungsaus-
schuss bei der Handwerkskam-
mer Arnsberg ab.

Daher wurde Herrn Zager
und Herrn Bosbach durch Herrn
Harald Laudenberg, Obermeis-
ter der Dachdeckerinnung
Bergisches Land, Herrn Haupt-
geschäftsführer Heinz Gerd Neu
und Herrn Geschäftsführer Karl
Breidohr der „Goldene Meister-
brief“ überreicht.

Herr Zager absolvierte vom
1.7.1950 bis 31.5.1953 seine
Lehre und legte am 30.3.1953
seine Gesellenprüfung ab. In der

Zeit seiner Selbständigkeit bil-
dete Herr Zager erfolgreich 20
Lehrlinge aus.

Herr Zager war von 1978 bis
1984 stellvertretender Meister-
beisitzer im Gesellenprüfungs-
ausschuss und von 1985 bis
1997 Prüfungsvorsitzender.

Herr Bosbach absolvierte
vom 1.5.1952 bis 29.3.1955
seine Lehre und legte am
29.3.1955 seine Gesellenprü-
fung ab. In der Zeit seiner Selb-
ständigkeit von 1976 bis 2004
bildete Herr Bosbach erfolgreich
13 Lehrlinge aus, wovon 6 die
Meisterprüfung abgelegt haben.
Herr Bosbach war Vorstands-
mitglied von 1987 bis 2001 und
Obermeister von 1989 bis 2001,
sowie Stadtverordneter der Stadt
Wermelskirchen und 22 Jahre
Kreistagsabgeordneter des Rhei-
nisch-Bergischen Kreises, und
von 1964 bis 2004 Kommunal-
politiker.

Wir gratulieren beiden Her-
ren herzlich.

Goldene Meisterbriefe
für Gerhard Zager

und Bernhard Bosbach

Goldener Meisterbrief
für Horst Hensche

Am 12.1.1960 legte Herr
Horst Hensche, geb. 22.6.1935,
wohnhaft in Leverkusen, die
Meisterprüfung im Tischler-
Handwerk vor dem Meisterprü-
fungsausschuss bei der Hand-
werkskammer Düsseldorf ab.

Daher wurde Herrn Hensche
durch Herrn Geschäftsführer
Karl Breidohr der „Goldene
Meisterbrief“ im Rahmen einer
Feier zu seinem 75. Geburtstag
als Überraschung überreicht.

Wir gratulieren herzlich.

 Forum Bergisches Land 4-10  10.08.2010  11:48 Uhr  Seite 37



Editorial
FORUM 4/2010

Handwerksforum Recht + Ausbildung Namen + Nachrichten Termine38

24.8.2010, 19.30 Uhr
Vorstandssitzung der Friseurinnung

1.9.2010, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Maler- und Lackiererinnung

4.9.2010
Treffen der Altmeister der Maler- und Lackiererinnung
Hotel Wisskirchen, Odenthal-Altenberg

6.9.2010, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für Sanitär-
und Heizungstechnik

8.9.2010, 18.00 Uhr
Innungsversammlung der Maler- und Lackiererinnung

9.9.2010, 18.00 Uhr
Innungsversammlung der Innung für Sanitär-
und Heizungstechnik

14.09.2010, 18.00 Uhr
Innungsversammlung der Baugewerksinnung

16.9.2010, 18.00 Uhr
Lossprechungsfeier der Baugewerksinnung

20.9.2010, 9.00 – 14.00 Uhr
Seminar der Friseurinnung: Alternative Betreuung

28.9.2010, 20.00 Uhr
Friseurinnung: Modepräsentation Herbst/Winter

7.10.2010
Vortrag der Maler- und Lackiererinnung:
„Leben wie Louis XIV“ – Die Pracht der barocken Schlösser
Haus des Malers, Halstenbachstr. 3 a, 51645 Gummersbach

Namen + Nachrichten Termine

Hinweis: Termine ohne
genannten Veranstaltungsort
finden im Gebäude der
Kreishandwerkerschaft,
Altenberger-Dom-Straße 200,
51467 Bergisch Gladbach-
Schildgen, statt.
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